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I. Marktwirtschaft oder Sozialstaat: Das Sozialstaatspostulat

Die Diskussion Marktwirtschaft oder Sozialstaat ist
nicht neu. Vertreter des klassischen Liberalismus
haben sich zu ihrer Zeit bereits für eine aktive Sozi-
alpolitik — und das hieß damals vor allem für die
Beibehaltung und Verbesserung der Armenge-
setze — eingesetzt. John Stuart Mill (1848) ent-
spricht dabei wohl am meisten unseren heutigen
Vorstellungen. Nach seiner Auffassung kann und
soll sich die Gesellschaft all ihrer Mitglieder anneh-
men und sie gegen die äußerste Not schützen1).
Zwischen langfristigen wirtschaftlichen Interessen
und sozialpolitischen Eingriffen gibt es keinen Wi-
derspruch. Marktwirtschaft und Sozialstaat bilden
keine Gegensätze, sondern ergänzen sich.

1)Vgl. dazu J. S. Mill. Principles of Political Economy,
Book II, Chapter XII. 2, wiederabgedruckt, in: The Worlds
Great Classics, New York 1900.
2) Zitiert nach: Verfassung des Landes Hessen und Grund-
gesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Bad Homburg-
Berlin-Zürich 1971“.

3) Anderer Auffassung ist hier H. C. Nipperdey. Soziale
Marktwirtschaft und Grundgesetz, Heft 2 der Kartellrund-
schau, Köln 1965 3.
4) Vgl. dazu sowie zu den folgenden Ausführungen
H.-H. Hartwich. Sozialstaatspostulat und gesellschaftlicher
Status Quo, Köln 1970, hier insbesondere Teil 1.

Das Nebeneinander von Marktwirtschaft und Sozi-
alpolitik ist in modernen Industriegesellschaften
längst selbstverständlich. In einigen Ländern wie
etwa der Bundesrepublik Deutschland hat die For-
derung nach Sozialstaatlichkeit sogar Verfassungs-
rang erhalten. Nach Artikel 20 Abs. 1 GG ist die
Bundesrepublik Deutschland „ein demokratischer
und sozialer Bundesstaat“2). Zusammen mit dem
Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Ar-
tikel 2 Abs. 1). der Sicherung der freien Berufs-
und Arbeitsplatzwahl (Artikel 12). dem Recht auf
Privateigentum an Produktionsmitteln verbunden
mit der Verpflichtung zur sozialen Nutzung (Arti-
kel 14) und dem Artikel 15, der unter bestimmten
Bedingungen die Überführung von Produktions-
mitteln in Gemeineigentum zuläßt, bildet dieser in 
Artikel 20 verankerte Sozialstaatsgrundsatz den
verfassungsrechtlichen Rahmen der Wirtschafts-
und Sozialordnung in der Bundesrepublik Deutsch-
land.

Zwei Schlußfolgerungen lassen sich aus diesem
Nonnenkatalog ableiten. Zum einen ist damit in 
der Bundesrepublik Deutschland eine Grund-
satzentscheidung für eine gemischte Wirtschafts-
verfassung gefallen, die sowohl individualrechtliche
Freiheitsverbürgungen als auch sozialrechtliche
Freiheitsbindungen enthält. Weder ein rein markt-
wirtschaftliches System, das die sozialen und sozial-

rechtlichen Ziele des Grundgesetzes nicht zu reali-
sieren erlaubt, noch ein rein planwirtschaftliches
System, das die individuellen Freiheitsrechte zur
rein formalen Zusicherung degradieren würde, sind
mit dem Grundgesetz vereinbar. Zum anderen fällt
auf, daß die Verfassung über die erwähnten Nor-
men hinaus keine weiteren Anhaltspunkte für die
Ausgestaltung der Wirtschafts- und Sozialordnung
bietet. Das Grundgesetz erlaubt zwar den Aus-
schluß bestimmter Wirtschaftssysteme, es enthält
aber keine positive Entscheidung für eine be-
stimmte Wirtschafts- und Sozialordnung — auch
nicht für die Soziale Marktwirtschaft3). Dies ist ein
wichtiges Faktum, denn die prinzipielle Offenheit
des Grundgesetzes an diesem Punkt läßt den Schluß
zu. daß die Konstituierung der Sozialen Marktwirt-
schaft nicht mit der Verabschiedung der Verfassung
erfolgt sein kann, sondern das Resultat einer be-
wußten politischen Entscheidung gewesen sein
muß. einer Entscheidung, die bei Verabschiedung
des Grundgesetzes im Mai 1949 längst gefallen
war4).

Im März 1948 gründeten die drei westlichen Alliier-
ten die Bank Deutscher Länder und leiteten kurz
darauf mit der Verabschiedung verschiedener Ge-
setze und Verordnungen die Währungsreform ein.
Wie es in der Präambel zum Währungsgesetz heißt,
ersetzten die Besatzungsmächte mit Hilfe dieser
Gesetze die Reichsmarkwährung durch eine neue
Währung, ordneten die Ablieferung der außer
Kraft gesetzten Zahlungsmittel sowie die Anmel-
dung der bei den Geldinstituten unterhaltenen
Reichsmarkguthaben an und regelten die „Erstaus-
stattung“ der Bevölkerung, der Wirtschaft und der
öffentlichen Hand mit neuem Geld. Die im Zuge
der Währungsreform verabschiedeten Gesetze
dienten aber nicht nur der Schaffung eines geord-
neten Geldwesens. Sie enthielten darüber hinaus
noch weitere Prinzipien, die für die Bundesrepublik
langfristig Bedeutung erlangt haben. So zum Bei-
spiel § 28 des sogenannten Umstellungsgesetzes,
der für die öffentliche Hand das Prinzip des ausge-



nungen in vielen Bereichen des privaten Konsums
einerseits, die Notwendigkeit von Energie- und
Rohstoffeinsparungen sowie das Bedürfnis nach Si-
cherung und Verbesserung der natürlichen Lebens-
bedingungen andererseits deuten auf eine Verlage-
rung von Nachfrage und damit auch von Wachs-
tumspotentialen .

Nun könnte man darauf vertrauen, daß marktwirt-
schaftliche Prozesse zu neuen Technologien und
neuen Produkten führen, die diese Umorientierung
bewirken, Wachstumspotential liegt aber auch
dort, wo es um Bedürfnisse nach Gütern geht, die
— wie eine gesunde Umwelt — in der Regel nicht
am Markt gekauft werden können. Die Nachfrage
nach solchen öffentlichen Gütern muß der Staat
wahrnehmen. Dies führt zu Investitionen, die in
unserem Wirtschaftssystem wiederum privatwirt-
schaftlich erstellt werden. Es geht also um die staat-
liche Erschließung derartiger Nachfrage- und
Wachstumsfelder.

Beschäftigungs- und Umweltprobleme begründen
gleichermaßen die Forderung nach qualitativem
Wachstum. Eine dauerhafte Wohlstandsmehrung
ist nur möglich, wenn die Produktion in Richtung
auf weniger Materialeinsatz, geringeren Energie-
verbrauch und abnehmende Umweltbelastung ver-
ändert wird. Das bedeutet eine Umstrukturierung
der öffentlichen Haushalte und der volkswirtschaft-
lichen Produktionsanlagen. Ein Umweltinvesti-
tionsprogramm kann eine stärker umweltpolitisch
orientierte Ausgabenstruktur der öffentlichen
Haushalte bewirken. Die Veränderung der Produk-
tionsstruktur kann der Staat durch strengere Um-
weltschutzauflagen und höhere Abgaben für um-
weltbelastende Produktion beschleunigen, also
durch die konsequente Anwendung des Verursa-
cherprinzips. Daneben bleibt es lohnend, über eine
Ergänzung dieses tragenden Prinzips der Umwelt-
politik nachzudenken35), um ökologische Zielset-
zungen mit der höchstmöglichen ökonomischen Ef-
fizienz zu verfolgen.

Das Verhältnis von Marktprozeß und staatlicher
Intervention ist auch — insbesondere durch ent-
sprechende Aktivitäten in einigen Bundesländern
— an einer anderen Stelle neu in die Diskussion
getreten: bei der Industriepolitik. Auch hier geht es
um den Strukturaspekt. Steht bei der Umweltpoli-
tik die Herausbildung einer umweltgerechten Pro-
duktions- und Konsumstruktur im Vordergrund, so
fallen unter die Industriepolitik alle Maßnahmen,
die auf die Steigerung der Produktivität und der
Wettbewerbsfähigkeit einer Wirtschaft gerichtet

sind. Sie zielt also auf die Angebotsseite und prin-
zipiell nicht nur auf den industriellen Sektor. „In-
dustry" bedeutet im Englischen „Branche“ oder
„Wirtschaftszweig“, und so ist „Industrial Policy"
— ein Begriff, der sich in der internationalen Lite-
ratur inzwischen etabliert hat — etwa mit unserer
Strukturpolitik gleichzusetzen. Faktisch fällt in der
Bundesrepublik Deutschland die Strukturpolitik
seit den siebziger Jahren mit der Industriepolitik
zusammen. Sieht man einmal vom Agrarbereich ab,
so waren fast alle Instrumente der Strukturpolitik
auf den Industriesektor gerichtet. Hervorzuheben
ist in diesem Zusammenhang auch, daß die Indu-
strieorientierung mit einer fast ausschließlichen In-
vestitionsorientierung einherging. Das allerdings
hat sich im Zuge der Neuen Industriepolitik (NIP)
geändert.

Diese jüngste Variante der Industriepolitik hat auch
die Frage neu aufgeworfen, wie die Industriepolitik
praktisch auszusehen hat: Sollen ihre Maßnahmen
generell und ungezielt sein, also lediglich für die
Verbesserung der Rahmenbedingungen auf der
Angebotsseite sorgen, oder sollen sie vielmehr
branchen-, firmen- oder sogar projektspezifisch
ausgerichtet sein? Die erste, die generelle Variante
der Industriepolitik hatte vor kurzer Zeit unter dem
Etikett Angebotspolitik Konjunktur und traf auch
ordnungspolitisch auf keine Bedenken, im Gegen-
teil. Diese Bedenken werden da und dort aber ge-
gen die NIP erhoben.

Die NIP ist branchenspezifisch ausgerichtet und das
gleich zweifach: Notleidende alte Branchen sollen
— vor allem gegen internationale Konkurrenz —
geschützt werden. Zukunftsträchtige Branchen sol-
len in ihrer Entwicklung gefördert werden. Haupt-
sächlich werden drei Instrumente genannt: Han-
dels-, Technologie- und Wettbewerbspolitik.

Zum Schutz alter Branchen wird eine protektioni-
stische Handelspolitik favorisiert. Da das veraltete
Mittel der Zölle in den Industrieländern wegen
GATT kaum noch eingesetzt werden kann, werden
nichttarifäre Maßnahmen oder bilateral ausgehan-
delte Quoten und ähnliche Selbstbeschränkungen
vorgeschlagen. Die Attraktivität dieser protektioni-
stischen Maßnahmen gegenüber Wechselkursmani-
pulationen liegt darin, daß sie eben selektiv steu-
ernd wirken, gezielt auf gewisse Branchen. „Ge-
zielt“ (targeted) ist das Schlüsselwort der NIP. das
macht ihre Besonderheit gegenüber der traditionel-
len Industriepolitik aus. Im Falle der protektionisti-
schen Handelspolitik fällt es aber schwer, gute ge-
samtwirtschaftliche Argumente für ihren Einsatz zu
finden; in der Regel wirkt sie wohlfahrtsmindernd.
Allenfalls das Erziehungszoll-Argument läßt sich
anführen. Indes bezieht es sich in erster Linie auf
Zukunftsbranchen, die Anschluß an die internatio-
nale Entwicklung halten oder überhaupt Anschluß
finden sollen.



Damit sind wir bei der zweiten Seite der NIP, der
Förderung der zukunftsträchtigen Branchen, meist
im Bereich der Hochtechnologie. Hier wird die ge-
zielte Förderung von Forschung und Entwicklung
vorgeschlagen: Technologiepolitik. So umstritten
die strukturkonservierende Variante der NIP ist, so
übereinstimmend wird die strukturinnovierende
Technologiepolitik beurteilt.

Das hat gute Gründe. Der Staat hat immer schon
— entgegen aller marktwirtschaftlichen Folk-
lore — an den bedeutenden Innovationsschüben
mitgewirkt, also an der Einführung und — wirt-
schaftlich besonders wichtig — an der Verbreitung
von Innovationen. Das gilt für die Eisenbahn ge-
nauso wie für den Straßen- und den Luftverkehr.
Durch Militärforschung sind wichtige zivil nutzbare
Technologien entstanden: Düsenflugzeug. Radar.
Transistor und Computer.

Der Hinweis darauf, daß es immer schon so gewe-
sen ist — übrigens auch auf dem Gebiet der Medi-
zin und der Landwirtschaft, auf dem rasante Fort-
schritte. eben auch der Produktivität, zu verzeich-
nen waren —. dieser Hinweis braucht nicht zu ge-
nügen, Der wichtigste Grund für staatliche For-
schungs- und Technologiepolitik liegt darin, daß die
Ergebnisse von Innovationen eben der Allgemein-
heit zugute kommen. Gewiß, der wirtschaftliche
Ertrag von wichtigen technischen Neuerungen fällt
dem Erfinder und Innovator zu, zumal dann, wenn
ein Patentsystem gewisse Schranken setzt. Letztlich
aber kann der Nutzen nicht auf diese Gruppe be-
grenzt werden, sondern er ist höher, als er sich auf
den Unternehmenskonten niederschlägt. Ökono-
men sprechen von „positiven externen Effekten“
der Innovation. Und genauso wie staatliche Politik
den Unternehmen „negative externe Effekte“ zu-
schieben muß — dies ist zum Beispiel das Ziel des
Verursacherprinzips in der Umweltpolitik —, kön-
nen die sozialen Erträge von Innovationen auch
eine staatliche’ Förderung von Forschung und Ent-
wicklung rechtfertigen.

Innovationsförderung stärkt den industriellen Sek-
tor, indem öffentliche Mittel dorthin gelenkt wer-
den. Dieses Instrument kann aber auch zur Beein-
flussung der Struktur innerhalb dieses Sektors ein-
gesetzt werden. Die Förderungsformen und ihre
Wirkungsweise lassen sich unterscheiden. Da ist
zum einen die Förderung von Forschung und Ent-
wicklung (FuE), die neue Produkte und Verfahren
zum Ziel hat, die von einer ökonomischen Nutzung
noch weit entfernt sein können. Und da ist zum
anderen die Technologiepolitik, die sich um die
Überführung vom „Laboratoriumsstand“ in die
wirtschaftliche Produktion und auf den Markt küm-
mert. Häufig spricht man vom Stadium der Inven-
tion. die Gegenstand der FuE-Politik ist. und von
der Innovation, um die sich die Technologiepolitik
kümmert.

Die Förderung von Forschung und Entwicklung,
die einer eventuellen Produktion weit vorangeht,
betrifft die Finanzierung von Forschungsinstitutio-
nen (Hochschule, öffentliche Forschungsinstitute,
Akademien, Wissenschaftliche Gesellschaften) ei-
nerseits und eine globale Förderung (durch steuer-
liche Begünstigung von oder Zuschüssen zu FuE-
Ausgaben) entsprechender Tätigkeiten in Unter-
nehmen andererseits. Sie ist zur Beeinflussung der
Struktur innerhalb des Industriesektors ungeeignet.
Dazu nämlich wird die Förderung von neu entwik-
kelten Technologien bis zur Produktions- und
Marktreife eingesetzt. Sie findet sich sowohl als
enge projektbezogene Förderung oder — zwischen
Global- und Projektförderung liegend — als Unter-
stützung gewisser abgegrenzter Technologieberei-
che.
Mit den Formen der Forschungs- und Technologie-
politik wird auch eine Entscheidung über das Ver-
hältnis von Marktmechanismus und Industriepoli-
tik getroffen. Tatsächlich dreht sich die Auseinan-
dersetzung um diese Variante der Industriepolitik
— bei allgemeiner Übereinstimmung über ihre
grundsätzliche Zweckmäßigkeit — vor allem um
die Alternativen Global- oder Projektförderung.
Wird die FuE-Politik aber hauptsächlich mit Män-
geln des Marktmechanismus zur Bewältigung des
beschleunigten Strukturwandels begründet, so
kann es nicht verwundern, daß die stärker sektor-
oder gar projektspezifische Förderung in westlichen
Marktwirtschaften eine steigende Bedeutung be-
kommen hat36).

Bleibt die Wettbewerbspolitik als Instrument der
NIP. Neuere spektakuläre Untemehmenszusam-
menschlüsse sind — nicht nur in Baden-Württem-
berg — gerne mit industriepolitischen Erfordernis-
sen begründet worden. In den USA hat die derzei-
tige Regierung ihre permissivere Anti-Trust-Hal-
tung auch mit den gestiegenen Anforderungen an
die amerikanische Industrie im internationalen
Konkurrenzkampf gerechtfertigt. Macht man sich 
die pointierte Meinung des amerikanischen Ökono-
men Galbraith zueigen, daß Wettbewerbspolitik
der letzte verzweifelte Versuch eines resignieren-
den Verstandes ist. weil die Konzentrationstenden-
zen ohnehin obsiegen, dann braucht man sich über
die Gefährdung der marktwirtschaftlichen Ord-
nung durch die wettbewerbspolitische Orientierung
der NIP keine weiteren Gedanken zu machen.
Bleibt man allerdings dabei, daß Wettbewerbspoli-
tik auch ein Stück Machtkontrolle sein soll und
kann, dann muß die konzentrationsfördernde Vari-
ante der NIP ordnungspolitisch allerdings kritischer
beurteilt werden.



Fragen wir abschließend: Gefährdet eine aktive In-
dustriepolitik. eben die NIP. mit ihren Hauptinstru-
menten Handels-. Technologie- und Wettbewerbs-
politik die marktwirtschaftliche Orientierung? Dies
ist die Frage nach Art und Stärke staatlicher Inter-
vention in die Privatwirtschaft. Es ist eine alte
Frage.
Bereits der Beginn der Industrialisierung stand un-
ter dem umfassenden wirtschaftspolitischen Einfluß
des Staates. Die merkantilistische Politik des 17.
und 18. Jahrhunderts richtete sich auf Gewerbeför-
derung und verband damit die — richtige — Vor-
stellung. daß Armut und Arbeitslosigkeit keine na-
turgesetzlichen Phänomene darstellen. Auch trat
der Staat häufig — sehr ausgeprägt etwa in Preu-
ßen — als Unternehmer auf. Die merkantilistische
Politik des 17. und 18. Jahrhunderts bildete somit
eine wesentliche Voraussetzung für den weiteren
wirtschaftlichen Aufstieg.
In der neueren Zeit bestätigte sich über die vergan-
genen Jahrzehnte hinweg die von dem deutschen
Ökonomen Adolph Wagner Ende des vergangenen
Jahrhunderts formulierte These von der wachsen-
den Ausdehnung der „öffentlichen und speziell der
Staatstätigkeit“. Der Infrastrukturbedarf der Indu-
striewirtschaften forderte wachsende ökonomische
Eigenleistungen des Staates: Verkehrssysteme,
Energieversorgung. Kanalisation und Abfallbesei-
tigung in den rasch wachsenden Industriestädten.
Aber auch die vielfältigen immateriellen Leistun-
gen wie Bildung und Forschung. Rechts- und Si-
cherheitswesen und schließlich die aus der moder-
nen Sozialpolitik erwachsenden Aufgaben sowie
die Rüstungs- und kriegsfolgebedingten Ausgaben
steigerten die Staatsquote, den Anteil des Staates
am Sozialprodukt.
Bereits die Ausweitung des Staatssektors führte zu
einem Funktionswandel staatlicher Wirtschaftspoli-
tik: Eine „entstaatlichte" Wirtschaft ist heute nicht
mehr möglich. Doch mit der Ausdehnung staatli-
cher Investitionen änderte sich auch ihre struktu-
relle Wirkung. Der Staat greift stützend auch auf
sektoraler und regionaler Ebene in den Wirtschafts-
ablauf ein. Dies wird am deutlichsten in den diffe-
renzierten steuer- und subventionspolitischen Maß-
nahmen sichtbar, die jedoch nur einen Teil der
strukturwirksamen Staatseingriffe ausmachen. Was
hier historisch entstand, läßt sich nicht ohne Schä-
den rückgängig machen.
Die Staatsabhängigkeit der privaten Wirtschaft va-
riiert von Branche zu Branche. Wegen des gesamt-
wirtschaftlichen Zusammenhangs aller Bereiche
sind aber auch jene Unternehmen und Wirtschafts-
zweige vom Staat abhängig, die keine direkten Hil-

fen beziehen oder unmittelbare Eingriffe erfahren.
Der Kohlebergbau, die Werftindustrie, der Stahl-
bereich sind in der Bundesrepublik ohne Subventio-
nen und interventionistische Steuerung nicht exi-
stenzfähig. Der Tiefbau lebt weitgehend von staat-
lichen Aufträgen, und auch der Wohnungsbau wird
weitgehend durch Steuerpräferenzen vor einer an-
haltenden Schrumpfung bewahrt. Der Rückzug des
Staates wäre ein Wachstums- und beschäftigungspo-
litisches Katastrophenprogramm.

Doch auch an der Durchsetzung des technischen
Fortschritts, ursprünglich die Domäne unterneh-
merischer Dynamik, ist der Staat maßgeblich betei-
ligt. So verdanken Mikroelektronik und elektroni-
sche Datenverarbeitung ihre Expansion dem Zu-
sammenwirken von Staat und Wirtschaft. Die bei-
den im Herstellungsbereich von Mikroelektronik
führenden Länder USA und Japan erreichten ihre
Gipfelposition mit staatlicher Hilfe. Es bleibt da-
hingestellt, ob ein Industrieland wie die Bundesre-
publik Deutschland aus jenem Wettlauf ausschei-
den darf, ohne auf längere Sicht unerwünschte tech-
nologische Abhängigkeiten zu erfahren und ihr In-
novationspotential zu vermindern.

Damit sind wir wieder bei der Kernfrage dieses
Aufsatzes: Wie weit reichen ordnungspolitische Ar-
gumente — die in der Bundesrepublik Deutschland
immer ein größeres Gewicht haben als in anderen
Volkswirtschaften —. um mit ihnen die staatliche
Intervention, hier also die NIP. zu diskreditieren?
Wir wollten zeigen, daß die Indienstnahme von pro-
tektionischer handels- und konzentrationsfördern-
der Wettbewerbspolitik für die NIP bedenklich ist.
Andererseits ist eine aktive Industriepolitik, die ins-
besondere auf die gezielte Förderung von For-
schung und Entwicklung abstellt, im Rahmen der
marktwirtschaftlichen Ordnung möglich und not-
wendig.

Damit aber ein föderalistischer Subventionswett-
lauf verhindert wird — ein gesamtwirtschaftliches
Nullsummenspiel — und die Industriepolitik mit
den anderen Feldern der Wirtschaftspolitik verbun-
den bleibt, können die strukturpolitischen Maßnah-
men nicht unabhängig voneinander bleiben. Dem
Wirtschaftspolitiker bereitet die Gegenläufigkeit
von selektiven Eingriffen ebenso Sorge wie ihre
Abstimmung mit dem Marktmechanismus. Die
Diskussion über das Verhältnis von Markt und
staatlichem Eingriff erwächst auch aus der Notwen-
digkeit. Interventionismus — vor allem den geziel-
ten strukturpolitischen Interventionismus — in den
Ablauf unserer gemischten Wirtschaft einzubet-
ten.



VI. Programmatischer Interventionismus

Die Diskussion über Globalsteuerung oder neue
Rahmenbedingungen, über Änderung oder Abbau
des Sozialstaats sowie über das Ausmaß staatlicher
Intervention bei der Umwelt- und Strukturpolitik
betrifft immer das Verhältnis von Markt und
Staat.
Es gibt zwei Grundversionen zu diesem Thema. Die
erste Version heißt: Soviel Markt wie möglich, so-
viel Staat wie nötig. Dieser Satz läßt sich beliebig
lange variieren und eignet sich für ordnungspoliti-
sche Debatten, bei denen vornehmlich feste Über-
zeugungen ausgetauscht werden. Die zweite Ver-
sion weist hin auf die historische Erfahrung. Diese
zeigt, daß die Mischung von Marktwirtschaft und
staatlicher Intervention zu guten Ergebnissen füh-
ren kann. An historischen Beispielen ist kein Man-
gel. so daß man sich nicht mit diesem kurzen Hin-
weis zu begnügen braucht, sondern auch hier lange
und ausführliche Illustrationen ausbreiten kann.
Ergiebiger ist es, das Thema vor dem Hintergrund
einer konkreten Situation zu diskutieren. Die heu-
tige Situation ist gekennzeichnet durch eine Mi-
schung von ökonomischer Stagnation (zumindest
auf dem Arbeitsmarkt) und ökologischer Knapp-
heit.
In der politischen Diskussion, aber auch in den
Wirtschaftswissenschaften werden vor allem zwei
Wege diskutiert, auf denen man sich diesem dop-
pelten Problem nähern sollte. Erstens der Vor-
schlag, es mit großen Ausgabenprogrammen zu ver-
suchen (Stichwort: Eine Milliarde DM schafft 15—
20 000 Arbeitsplätze). Die Protagonisten dieses
Vorschlags berufen sich gerne auf den englischen
Nationalökonomen Keynes. Der zweite Vorschlag:
in der Bundesrepublik durch Staatsabbau und soge-
nannte bessere Rahmenbedingungen Wachstum er-
zeugen (Stichwort: Ärmel hochkrempeln).

In der Wirtschaftswissenschaft spiegelt sich diese
Alternative in der Diskussion zwischen staatsver-
trauenden Fiskalisten und marktgläubigen Moneta-
risten. Das Fach hat in solchen Alternativdiskussio-
nen eine lange Tradition: Bei Adam Smith gab es
den Gegensatz zwischen Merkantilismus und natür-
licher Freiheit. Im 19. Jahrhundert hieß es Kapita-
lismus oder Sozialismus. In der Freiburger Schule
ging es um die Wahl zwischen freier Verkehrswirt-
schaft und zentraler Verwaltungswirtschaft. Wenn
das Thema Markt und Staat erst zwischen solche
Altemativschablonen gefallen ist. ist viel Grund-
sätzliches, aber nicht mehr viel Neues zu erwar-
ten.
Wir möchten deswegen mit einem Votum abschlie-
ßen, das sich über solches Alternativdenken hin-
wegsetzt: Für einen programmatischen Interventio-
nismus37). Diese Konzeption zielt auf die Koordi-
nierung marktwirtschaftlich ablaufender Einzelent-
scheidungen, auf die Herstellung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts, auf umweltpolitische
Rahmensetzung. Programmatischer Interventionis-
mus bedeutet keine Kritik am Marktsystem, son-
dern Kritik an der These von der Stabilität des
Marktsystems. Es fällt zwischen die Extrempositio-
nen von Wirtschaftsliberalismus und Sozialisie-
rungsillusionen. Wie diese und andere wirtschafts-
politischen Konzeptionen braucht auch der pro-
grammatische Interventionismus seine Ideologie:
Sie heißt Vollbeschäftigung, Umweltschutz und so-
ziale Sicherung.



Werner Zohlnhöfer

Sozialpolitik — Achillesferse der Sozialen
Marktwirtschaft?

I. Einleitung

Die am Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft orien-
tierte Wirtschaftspolitik hat bis in die siebziger
Jahre hinein die an sie gerichteten Erwartungen
weitgehend erfüllt. So gelang es ihr nicht nur. die
stabilitätspolitischen Ziele — Geldwertstabilität
und Vollbeschäftigung — bei kontinuierlichem
Wachstum in erheblichem Umfang zu realisieren.
Sie konnte auch das System der sozialen Sicherung
ausbauen, ohne dessen finanzielle Solidität zu ge-
fährden.
Inzwischen fallen zunehmend Schatten auf diese
frühe(re) Erfolgsbilanz der Sozialen Marktwirt-
schaft. Da ist nicht nur die hartnäckige Arbeitslo-
sigkeit größeren Umfangs. Da ist auch der nicht
mehr zu leugnende Tatbestand, daß praktisch alle
Bereiche sozialpolitisch motivierter Interventionen
an Grenzen der Finanzierbarkeit stoßen.

Deshalb drängt sich die Frage auf, ob diese Ent-
wicklungen nicht vielleicht einen Komplex gemein-
samer Ursachen haben. Insbesondere fragt man
sich, ob diese Leistungsdefizite gleichsam auf einen
Konstruktionsfehler der Sozialen Marktwirtschaft
zurückzuführen sind oder auf eine (zunehmende)
Diskrepanz zwischen Leitbild und Praxis dieses
Wirtschaftssystems beruhen.

Angesichts der verfolgten Fragestellung wird der
Begriff Sozialpolitik ) hier in einem umfassenden
Sinne verstanden: Er steht für die Gesamtheit der
Maßnahmen, die „sozial motiviert“ sind,
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das heißt,
mit der Begründung ergriffen werden, einen Bei-
trag zur Verwirklichung sozialer Sicherheit und so-
zialer Gerechtigkeit (im Sinne von Bedarfsgerech-
tigkeit) zu leisten.

II. Die soziale Komponente
im Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft

1. Die Grundidee der Sozialen Marktwirtschaft

Wie bereits die Bezeichnung „Soziale Marktwirt-
schaft“ nahelegt, versteht sich diese Konzeption als
„neuartige Synthese“ im Sinne einer „ordnungspo-
litischen Idee“, „deren Ziel es ist. auf der Basis der
Wettbewerbswirtschaft die freie Initiative mit ei-
nem gerade durch die marktwirtschaftliche Lei-
stung gesicherten sozialen Fortschritt zu verbin-
den“2). Die vier — hier besonders betonten —
Konzepte können als Schlüsselbegriffe für das Ver-
ständnis und zur Charakterisierung der Sozialen
Marktwirtschaft als wirtschaftspolitischer Konzep-
tion betrachtet werden: Die Wettbewerbswirtschaft
setzt individuelle Freiheit voraus und ist gleichzeitig
selbst Voraussetzung für eine wirksame Entfaltung
privater Initiative zur Steigerung der gesamtwirt-

schaftlichen Leistungsfähigkeit, die ihrerseits wie-
der eine notwendige Vorbedingung für „sozialen
Fortschritt“ darstellt.

Die grundlegende Idee der Sozialen Marktwirt-
schaft besteht somit darin, „das Prinzip der Freiheit
auf dem Markte mit dem des sozialen Ausgleichs zu
verbinden“3). Damit freilich ist nur eine Zielvor-
stellung formuliert. Die entscheidende Frage ist die
nach den Möglichkeiten einer Realisierung dieser
angestrebten Synthese.

Tatsächlich haben die Begründer der Sozialen
Marktwirtschaft von Anfang an ihr besonderes Au-
genmerk gerade auf diese Frage gerichtet. Gefor-
dert wird eine Steuerung des gesamtwirtschaftli-
chen Geschehens, die sich der Marktwirtschaft als
eines leistungsfähigen Koordinationssystems be-
dient und sie — nicht zuletzt durch ergänzende
Wirtschaftspolitik — auch gezielt in den Dienst so-
zialer Zielsetzungen stellt. Eine erfolgreiche Ver-
wirklichung des anspruchsvollen Zielbündels be-
darf nach dieser Auffassung einer neuartigen Ge-



staltung staatlicher Wirtschaftspolitik. Dies gilt zu-
nächst für die Setzung der rechtlich-institutionellen
Rahmenbedingungen, die für die Entfaltung und
Sicherung einer leistungsfähigen Marktwirtschaft
von konstitutiver Bedeutung sind (Ordnungspoli-
tik). Es gilt aber auch für die Gestaltung des Instru-
mentariums staatlicher Wirtschaftspolitik, das zur
Ergänzung „der Freiheit auf dem Markte“ im Inter-
esse „des sozialen Ausgleichs“ einzusetzen ist (zum
Beispiel im Rahmen der Sozialpolitik oder der
Strukturpolitik).

Wie diese Darlegungen bereits implizieren, kommt
der Marktwirtschaft „als staatlicher Veranstaltung“
(L. Miksch) die Funktion eines wirtschaftlichen
Fundaments der Sozialen Marktwirtschaft zu: Nur
in dem Maße, wie „das Prinzip der Freiheit auf dem
Markte“ materiellen Wohlstand schafft, kann auch
eine Politik „des sozialen Ausgleichs“ erfolgswirk-
sam betrieben werden. Gleichzeitig anerkennt die
Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft aber
auch, daß die Marktsteuerung Forderungen sozia-
ler Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit unmittel-
bar nicht Rechnung zu tragen vermag und daher der
Ergänzung bedarf. Doch ist nach dieser Auffassung
die Marktsteuerung im Interesse eines sozialen
Ausgleichs eben nicht nur ergänzungsbedürftig,
sondern grundsätzlich auch ergänzungsfähig, ohne
ihre besonderen Vorzüge einzubüßen. Vorausset-
zung dafür ist freilich, daß solche Maßnahmen er-
gänzender staatlicher Wirtschaftspolitik dem Krite-
rium der Marktkonformität genügen, das heißt,
„den sozialen Zweck sichern, ohne störend in die
Marktapparatur einzugreifen“4).

2. Zum Verhältnis von Marktwirtschaft und Sozial-
politik

Dabei soll über die Notwendigkeit ergänzender
Wirtschafts- und Sozialpolitik nach dem Subsidiari-
tätsprinzip entschieden werden: Nur soweit dezen-
trale Entscheidungsträger (wie besonders die Haus-
halte und Unternehmen) ein Problem nicht mehr zu
bewältigen vermögen, sollen übergeordnete Instan-
zen im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe eingrei-
fen.

Die Betonung des Subsidiaritätsprinzips macht
deutlich, daß zunächst und vor allem das einzelne
Mitglied der Wirtscbaftsgesellschaft gefordert ist:
Jedes Individuum hat nicht nur das Recht auf freie
Wahl des Berufs und des Arbeitsplatzes, es hat auch
die Pflicht, grundsätzlich selbst für sein wirtschaft-
liches Wohlergehen zu sorgen. Es hat nicht nur das
Recht, seine privaten Zwecke zur Richtschnur sei-
nes Handelns zu machen, es ist primär auch selbst
für die Sicherung seiner wirtschaftlichen Existenz
verantwortlich. Deshalb ist in der Konzeption der
Sozialen Marktwirtschaft nicht der Versorgungs-

staat angelegt, in dem individuelle Initiative und
Eigenvorsorge durch staatliche Fürsorge ersetzt
werden, sondern eine Gesellschaft freier Bürger,
die auch zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen Exi-
stenz zunächst und vor allem eigenverantwortlich
handeln.

Für die Leitbildvorstellung der Sozialen Marktwirt-
schaft bedeutet dies: Das vielzitierte Ziel „Wohl-
stand für alle“ (L. Erhard) soll nicht in erster Linie
durch Umverteilung realisiert werden, sondern
durch eine aktive und produktive Teilnahme mög-
lichst vieler am Prozeß der wirtschaftlichen Lei-
stungserstellung. Nur in Fällen, in denen der ein-
zelne aufgrund seiner Lebenssituation oder aus an-
deren Gründen, die er nicht zu vertreten hat. kein
(ausreichendes) Einkommen zu erzielen vermag,
soll eine Politik des sozialen Ausgleichs Platz grei-
fen. Deshalb sollen Maßnahmen des sozialen Aus-
gleichs Markteinkommen, wo immer dies möglich
ist, nicht (völlig) ersetzen, sondern ergänzen und als
Hilfe zur Selbsthilfe gestaltet werden. So soll der
einzelne möglichst dazu gebracht werden, für die
Zeiten ohne Arbeitseinkommen selbst Vorkehrun-
gen zu treffen; dabei ist staatlicher Zwang auf das
unabdingbare Maß zu beschränken und dem einzel-
nen Bürger Wahlfreiheit zwischen Alternativen zu
belassen, weil nur so individuelle Präferenzen Be-
rücksichtigung finden können.

Diese Implikationen des Subsidiaritätsprinzips im
Lichte der verfassungsrechtlich verankerten wirt-
schaftlichen Freiheit des Individuums unterstrei-
chen einmal mehr das Primat der liberalen, markt-
wirtschaftlichen Komponente. Es resultiert allein
schon daraus, daß sozialer Ausgleich die Erstellung
wirtschaftlicher Leistungen voraussetzt, weil nur
das verteilt werden kann, was an Gütern und
Dienstleistungen produziert wird. Insofern ist eine
leistungsfähige Marktwirtschaft die realökonomi-
sche Grundlage für jede Politik des sozialen Aus-
gleichs. Gleichzeitig kommt der marktwirtschaftli-
chen Komponente im Rahmen der Sozialen Markt-
wirtschaft aber auch dadurch eine prädominante
Funktion zu. daß sie den Bedarf an sozialem Aus-
gleich wesentlich mitbestimmt: Je leistungsfähiger
die Marktwirtschaft ist, desto geringer ist grund-
sätzlich der Bedarf an Sozialpolitik. Wenn es ge-
lingt, Geldwertstabilität, Vollbeschäftigung und
Wirtschaftswachstum zu verwirklichen, so entlastet
dies das System der sozialen Sicherung nicht nur
durch steigende Einnahmen, sondern auch durch
sinkende Ausgaben. Mit Recht wird wieder darauf
hingewiesen, daß allein die hohe Effizienz und die
daraus resultierende höchsten Ansprüchen genü-
gende Versorgung mit Gütern und Dienstleistun-
gen eine „soziale Leistung“ ersten Ranges darstellt.
Insoweit ist die immer wieder zu hörende Feststel-



lung, die beste Sozialpolitik sei eine zielwirksame
Wirtschaftspolitik, durchaus zutreffend: Eine Poli-
tik des sozialen Ausgleichs wird dadurch zwar nicht
überflüssig, aber doch erheblich entlastet.

3. Systemkonformität als Gestaltungsprinzip und
Beurteilungsnonn

Wenn die geistigen Väter der Sozialen Marktwirt-
schaft nicht müde werden, diese Zusammenhänge
herauszustellen, so hat dies auch noch einen weite-
ren Grund: Gemeint ist die Befürchtung, daß die
grundsätzlich befürwortete Politik des sozialen
Ausgleichs zum Einfallstor eines Interventionismus
werden könnte, der die Leistungsfähigkeit des
marktwirtschaftlichen Systems erheblich beein-
trächtigt.

Um dieser Gefahr vorzubeugen, soll nach der Kon-
zeption der Sozialen Marktwirtschaft (staatliche)
Wirtschaftslenkung marktkonform gestaltet wer-
den. Wie bereits erwähnt, bedeutet dies: Eingriffe
zur Steuerung des wirtschaftlichen Geschehens sind
so zu gestalten, daß sie den Funktionsbedingungen
der Marktsteuerung Rechnung tragen, das heißt,
einzelwirtschaftliches Verhalten so beeinflussen,
daß unter Berücksichtigung der betroffenen Inter-
essen und der ein Marktsystem kennzeichnenden
Wirkungszusammenhänge die verfolgte(n) Zielset-
zung(en) erreicht werden. Dabei ist besonders zu
beachten, daß individuelles Verhalten durch Inter-
ventionen nicht festgelegt, sondern nur bestimmten
Beschränkungen unterworfen wird und daher Ent-
scheidungsspielräume verbleiben, die zu (uner-
wünschten) Ausweichreaktionen genutzt werden,
wenn anders ökonomische Belange der betroffenen
Entscheidungsträger nicht realisiert werden
können.

Da die grundlegende Aufgabe jeder Wirtschaftspo-
litik in einer freien Gesellschaft darin besteht, ein-
zelwirtschaftliche Interessen im Sinne gesamtwirt-
schaftlicher Ziele zu koordinieren, deckt sich das
Kriterium der Marktkonformität mit dem der Ziel-
konformität. sofern unerwünschte Nebenwirkun-
gen vermieden werden. Interventionen, die den
Funktionsbedingungen und den Wirkungsmecha-
nismen einer dezentralen Steuerung der mikroöko-
nomischen Beziehungen Rechnung tragen und da-
her geeignet sind, das angestrebte Ziel(bündel) zu
erreichen, ohne andere Ziele zu verletzen, sollen im
folgenden daher kurz als systemkonform oder sy-
stemgerecht bezeichnet werden. „Nur eine Sozial-

politik, die sich zur Durchsetzung ihrer sozialen
Ziele im Prinzip auf das Instrument offener Direkt-
transfers (an Haushalte!) konzentriert, ist mit einer
Marktwirtschaft systemkonform. Bei allen anderen
Verfahren . . . sind zumindest die sozialen Kosten
größer als der soziale Nutzen . . ,“5)

Als systeminkonform sind entsprechend vor allem
Interventionen zu betrachten, die Preise als Indika-
toren relativer Knappheiten verfälschen und/oder
den Preismechanismus der Fähigkeit berauben, auf
den einzelnen Märkten — vermittelt durch freie
Preisbildung — Angebot und Nachfrage tenden-
ziell zum Ausgleich zu bringen. Hierzu gehören alle
Eingriffe in Form von preis- und/oder mengenpoli-
tischen Festlegungen: Sie beschränken die Flexibi-
lität der Preisbildung oder die Reagibilität von An-
gebot und Nachfrage und bewirken durch die Set-
zung falscher Steuerungsimpulse eine Irreführung
des einzelwirtschaftlichen Anpassungsverhaltens.
Systeminkonforme Interventionen erweisen sich
daher regelmäßig nicht nur als wenig zielwirksam;
sie tragen — aufgrund der durch sie bedingten
Fehlentwicklungen — stets auch den Keim für wei-
tere Eingriffe in sich, ja sie bewirken eine regel-
rechte Interventionsspirale, wenn der systemwid-
rige Eingriff als Auslöser einer solchen Entwicklung
nicht zurückgenommen wird. So kommt es letztlich
zu einer erheblichen Fehlleitung knapper Ressour-
cen, zumal die wirklich Bedürftigen meist am we-
nigsten begünstigt werden, wenn sie per Saldo nicht
sogar stärker belastet als entlastet werden — eine
Frage, die vor allem bei einer durch allgemeine
Abgaben finanzierter Umverteilungspolitik oft
kaum stichhaltig zu beantworten ist.
Die folgende Untersuchung wichtiger Aktionsfel-
der der Sozialpolitik soll Aufschluß darüber geben,
inwieweit die im Rahmen der Sozialen Marktwirt-
schaft verfolgte Politik des sozialen Ausgleichs dem
Postulat systemkonformer Gestaltung entspricht.
Dabei sollen zunächst die zwei wichtigsten Bestand-
teile des Systems der sozialen Sicherheit, nämlich
die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) und
die Gesetzliche Rentenversicherung (GRV). zur
Sprache kommen. Anschließend sollen dann sozial-
politisch motivierte Eingriffe auf dem Arbeitsmarkt
(Lohnnivellierung. Arbeitnehmerschutz und Ar-
beitszeitverkürzung) ordnungspolitisch beleuchtet
werden.



III. Schwerpunkte der Politik des sozialen Ausgleichs
in der Praxis der Sozialen Marktwirtschaft

1. Grundzüge des Systems der sozialen Sicherung

Die Anfänge des heute existierenden Systems der
sozialen Sicherung gehen bekanntlich auf die Ära
Bismarck zurück. Die in den siebziger Jahren des
19. Jahrhunderts ins Leben gerufenen Pflichtversi-
cherungen (Kranken- und Rentenversicherung)
wurden in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhun-
derts um die Arbeitslosenversicherung ergänzt und
bilden mit dieser Ergänzung bis heute (nicht nur) in 
der Bundesrepublik Deutschland die Grundpfeiler
des Systems der sozialen Sicherung (vor allem) für
Arbeiter und Angestellte. Sie haben also nicht nur
politische Zäsuren größten Ausmaßes überdauert,
sie sind auch in mannigfacher Weise weiterentwik-
kelt und ausgebaut worden6).

Gemeinsam ist allen drei Sparten bis heute die ge-
setzlich festgelegte Zwangsmitgliedschaft: Die in
Frage stehenden Arbeitnehmer müssen die Mit-
gliedschaft in diesen Versicherungen erwerben, so-
fern ihr Einkommen nicht bestimmte Höhen über-
schreitet. Diese Regelung stellt für die Betroffenen
eine massive Einschränkung des Rechts auf freie
Einkommensverwendung dar. Begründet wird die-
ser Eingriff damit, daß mit der gebotenen wirt-
schaftlichen Vorsorge für die in Frage stehenden
Lebenssituationen (Krankheit. Invalidität. Alter.
Arbeitslosigkeit) nicht allgemein und zuverlässig zu
rechnen ist. wenn sie der freien Entscheidung des
einzelnen überlassen bleibt. Da es aufgrund des von
E. von Böhm-Bawerk so genannten „Gesetzes der
Minderschätzung künftiger Bedürfnisse“ zu erheb-
lichen Versorgungslücken und damit zur Belastung
Dritter bzw. der Gesamtgesellschaft kommt, wird
die Einführung einer diesbezüglichen Versiche-
rungspflicht nicht nur als gerechtfertigt, sondern als
geboten betrachtet.

Die so begründete Notwendigkeit einer begrenzten
Versicherungspflicht findet weithin Zustimmung.
Dieser gesellschaftliche Konsens beschränkt sich 
jedoch aufden Grundsatz der Versicherungspflicht.
Zur konkreten Ausgestaltung der verschiedenen
Pflichtversicherungen gibt es erhebliche Meinungs-
verschiedenheiten. Fragen dieser Art zogen in den
letzten Jahren wachsende Aufmerksamkeit auf
sich, ja sie sind inzwischen zu Schwerpunkten der
politischen und der wissenschaftlichen Diskussion
geworden. Dies ist vor allem darauf zurückzufüh-
ren. daß zunehmend Konstruktionsfehler virulent
werden, die die weitere Finanzierbarkeit bislang
praktizierter Sozialversicherungen gefährden und
Reformen unaufschiebbar machen. Äuslöser dieser

Entwicklungen sind einerseits die bekannten demo-
graphischen Veränderungen, andererseits die hart-
näckige Arbeitslosigkeit erheblichen Ausmaßes
und die forcierte Arbeitszeitverkürzung. Besonders
betroffen sind die Gesetzliche Krankenversiche-
rung (GKV) und die Gesetzliche Rentenversiche-
rung (GRV). Dies verdeutlicht bereits die folgende
elementare Analyse.

2. Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)

Alle Arbeiter und Angestellten, deren Bruttoein-
kommen eine bestimmte (dynamisierte) Höhe nicht
überschreiten, sind gesetzlich verpflichtet, der
GKV beizutreten. Dabei haben nur Angestellte die
Wahl zwischen der AOK und einer Reihe von Er-
satzkassen. deren Angebote durchaus Unter-
schiede sowohl in der Prämienhöhe als auch im Lei-
stungsangebot aufweisen. Doch stehen solche
Wahlmöglichkeiten einerseits keineswegs allein
Versicherungspflichtigen offen. Andererseits ist al-
len sich bietenden GKV-Alternativen ein zentrales
Merkmal gemeinsam: Die Höhe der qua Quellen-
abzug zu entrichtenden Prämien ist in jedem Fall
nicht an den zu erwartenden Risiken orientiert (wie
in der privaten Krankenkasse), sondern sie ist allein
von der Einkommenshöhe des zu Versichernden
abhängig: Die Inanspruchnahme von Leistungen
erfolgt somit nach (dem zum Beispiel von der Fami-
liengröße abhängigen) Bedarf, die Finanzierung
der daraus resultierenden Aufwendungen dagegen
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (ge-
messen an der Höhe des Arbeitseinkommens) des
einzelnen Pflichtversicherten. Der damit inten-
dierte soziale Ausgleich bringt aber, wie mit zuneh-
mendem Gesundheitsbewußtsein immer deutlicher
wurde, weitreichende Probleme mit sich.
Da zwischen der Prämie, die der Versicherte zu
zahlen hat. und dem Umfang der Leistungen, die er
in Anspruch nimmt, unmittelbar kein Zusammen-
hang besteht, ist die viel zitierte „Kostenexplosion
im Gesundheitswesen“ vorprogrammiert. Der
Pflichtversicherte hat nämlich keinerlei Anreiz, sich 
bei der Inanspruchnahme von medizinischen Lei-
stungen Zurückhaltung aufzuerlegen. Das Gegen-
teil ist zu erwarten: Da sein finanzieller Beitrag
— zumindest absolut — mit steigendem Einkom-
men auch dann wächst, wenn er keine Leistungen in
Anspruch nimmt, hat sich verständlicherweise zu-
nehmend die Neigung verbreitet, für den fixen
Zwangsbeitrag auch möglichst viel „herauszuho-
len“.

Die dadurch bedingte Tendenz eines kontinuierlich
steigenden Leistungsbedarfs schlägt sich dann zwar
früher oder später in steigenden Beiträgen nieder.
Da der einzelne Pflichtversicherte jedoch durch



eine zurückhaltende Inanspruchnahme des Lei-
stungsangebots allein daran nichts zu ändern ver-
mag, ja der eigentlich Leidtragende der „Beitrags-
inflation“ ist, wenn die anderen GKV-Mitglieder
seinem Beispiel nicht folgen, wird er sich dem
Trend anschließen; denn er kann nicht damit rech-
nen, daß sein Vorbild Schule macht. So sitzt die
Versichertengemeinschaft in der sogenannten Ra-
tionalitätenfalle7): Selbst wer die Zusammenhänge
durchschaut, vermag dem Dilemma nicht zu entge-
hen: Er sieht sich im Zweifelsfall geneigt, einer Ent-
wicklung Vorschub zu leisten, die er nicht wollen
kann! Folglich belaufen sich die GKV-Beiträge in
einigen Kassen heute bereits auf 15 Prozent der
Bruttolohnsummen der Versichertengemeinschaft.
Angesichts der demographischen Veränderungen,
die absehbar sind, ist mit einem weiteren kräftigen
Kostenschub zu rechnen — wenn eine wirksame
Reform nicht gelingt.

Diese Diagnose macht deutlich, daß das für die
GKV konstitutive Konstruktionsprinzip in klarem
Widerspruch zu einer wichtigen Bedingung der
Funktionsfähigkeit dezentraler Steuerung wirt-
schaftlicher Prozesse steht: Gemeint ist das Postulat
einer weitgehenden Kongruenz von Kompetenz
und Verantwortung bei wirtschaftlichen Entschei-
dungen. Tatsächlich ist die GKV durch eine weitge-
hende Verwischung dieser Zusammenhänge ge-
kennzeichnet: Der Pflichtversicherte artikuliert den
Bedarf an medizinischen Leistungen, der Arzt kon-
kretisiert ihn und die Kassen bezahlen, verteilen die
Kosten auf ihre Mitglieder, aber nicht nach dem
Verursacherprinzip, sondern nach wirtschaftlicher
Leistungsfähigkeit. Damit sind nicht nur falsche
Anreize gesetzt, es fehlt auch an wirksamen Lei-
stungskontrollen. Daraus resultieren die skizzierten
Fehlentwicklungen, die damit letztlich auf eine
Mißachtung ordnungspolitischer Gestaltungsprinzi-
pien der Sozialen Marktwirtschaft zurückzuführen
sind.

Ähnliches gilt auch für eine ganze Reihe weiterer
„Bauelemente“ der GKV, auf die hier nicht im ein-
zelnen eingegangen werden kann. Erwähnt sei nur
das sogenannte Sachleistungsprinzip und die antei-
lige Finanzierung der Pflichtbeiträge durch Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber. Da diese Regelungen
dem einzelnen Versicherten Informationen über
die volle Höhe sowohl der Kosten einer (medizini-
schen) Behandlung als auch der zu entrichtenden
Beiträge vorenthalten, verhindern sie die grund-
sätzlich wünschenswerte Markttransparenz und
wirken daher sicherlich nicht eben kostendämp-
fend. Die davon ausgehenden Auswirkungen dürf-
ten jedoch gering sein, solange das Gemeinlastprin-

zip dominiert und wirksame Anreize für ein kosten-
bewußtes Nachfrageverhalten ohnedies fehlen.
Nun wird nicht selten die Auffassung vertreten, die
Möglichkeiten einer Kostendämpfung im Gesund-
heitswesen seien ohnedies gering, da die „Kosten-
explosion“ vor allem dadurch bedingt sei, daß mit
steigendem Wohlstand auch die Ansprüche an die
medizinische Versorgung (quantitativ und qualita-
tiv) überproportional (zum Einkommen) wachsen.
Diese These überzeugt jedoch nicht. Sicherlich er-
klärt der wohlstandsbedingte Anstieg des An-
spruchsniveaus einen Teil der Kostenexplosion, ein
erheblicher Rest aber ist vermutlich Folge der skiz-
zierten Konstruktionsfehler der GKV. Wie hoch
die unvermeidbaren Kosten der medizinischen Ver-
sorgung in der Wohlstandsgesellschaft sind, stellt
sich erst heraus, wenn die Rahmenbedingungen so
gestaltet sind, daß auch im Gesundheitswesen Effi-
zienz gewährleistet ist.

Wie könnten Schritte in diese Richtung aussehen?
Die skizzierte Diagnose impliziert ziemlich eindeu-
tig die gebotene Therapie. Zunächst sollte — auf
eine kurze Formel gebracht — aus der Pflichtversi-
cherung für viele Arbeitnehmer eine Versiche-
rungspflicht für alle werden: Jeder Bürger sollte
zwar grundsätzlich verpflichtet werden, sich in ei-
nem gewissen Mindestumfang gegen Krankheitsri-
siken zu versichern. Er sollte dabei die freie Wahl
zwischen verschiedenen Versicherungsuntemeh-
men und Tarifen besitzen. Dadurch könnte er zwi-
schen Tarifalternativen mit und ohne Möglichkei-
ten der Selbstbeteiligung und der Beitragsrück-
erstattung nach eigenen Präferenzen entscheiden.

Dies setzt voraus, daß das Sachleistungs- durch das
Kostenerstattungsprinzip ersetzt wird und der vom
einzelnen zu zahlende Beitrag nicht mehr nach der
Höhe seines Einkommens, sondern nach den ihn als
Versicherungsnehmer kennzeichnenden Risikofak-
toren bestimmt wird.

Daraus resultiert freilich auch ein Problem: Versi-
cherungsnehmer mit geringem Einkommen werden
(zum Beispiel aufgrund ihres Gesundheitszustandes
oder der Familiengröße) möglicherweise in einem
solchen System mit spürbar höheren Beiträgen kon-
frontiert. die vielleicht auch ihre Zahlungsfähigkeit
übersteigen. Deshalb müßte in Härtefällen dieser
Art mit direkten Transfers (nach dem Muster des
Wohngelds) gezielt und wirksam geholfen wer-
den.

Wenn sich die bisherigen Versuche einer Kosten-
dämpfung im Gesundheitswesen als wenig wirksam
erwiesen haben, so liegt dies vor allem daran, daß 
das zentrale Konstruktionsprinzip im wesentlichen
unangetastet blieb. Entsprechend erschöpften sich
Korrekturen bislang weitgehend in einem Kurieren
der Symptome, was sich zumindest teilweise gera-
dezu als kontraproduktiv erwies. So bewirkte die



Einführung der Rezeptgebühr weniger eine Dämp-
fung der Nachfrage nach Medikamenten als viel-
mehr eine spürbare Tendenz zum Kauf von Groß-
packungen.

Schon ein kurzer Blick auf die gegenwärtig geplan-
ten Änderungen der GKV-Regelungen zeigt, daß
auch hier von einer Reform kaum gesprochen wer-
den kann ). Zwar8 sind erste zaghafte Schritte in die
richtige Richtung vorgesehen. So soll zum Beispiel
in Modellversuchen die Wirksamkeit von Tarifen
mit Möglichkeiten einer begrenzten Beitragsrück-
gewähr erprobt werden. Da Vorsorgemaßnahmen
aber nicht angerechnet werden sollen, ist mit einem
Anstieg dieser Art von medizinischen Leistungen
zu rechnen, so daß die zu erwartenden Spareffekte
wenig überzeugend ausfallen dürften. Im übrigen
erschöpft sich die geplante Novelle weitgehend in 
Maßnahmen zur Leistungsbegrenzung durch admi-
nistrative Festlegungen. Als Schritt in die definitiv
falsche Richtung ist der vorgesehene Abbau von
Unterschieden im Mitgliedschafts-. Beitrags- und
Leistungsrecht zwischen Gesetzlichen und Ersatz-
kassen zu betrachten. Ähnlich ist der geplante lan-
des- oder sogar bundesweite Finanzausgleich bei
einzelnen Kassenarten zu beurteilen. In beiden Fäl-
len nämlich werden die ohnedies nur wenig ausge-
prägten Wettbewerbselemente des Systems der
GKV weiter eingeschränkt und damit ansatzweise
vorhandene Anreize — zur Sparsamkeit in Verwal-
tung oder zur Verbesserung des Preis-Leistungsver-
hältnisses — weiter geschwächt. So ist auch in die-
ser „Reform“ die nächste Drehung der Interven-
tionsspirale bereits vorprogrammiert.

3. Die Gesetzliche Rentenversicherung (GRV)

Die GRV ist im Gegensatz zur GKV grundsätzlich
nicht unmittelbar auf „sozialen Ausgleich“ ange-
legt: Sie basiert vielmehrzumindest insoweit grund-
sätzlich auf dem Äquivalenzprinzip, als die Höhe
der Rente nach Dauer und Höhe der Beitragslei-
stungen bestimmt wird. Seit 1957 ist die GRV als
sogenannter Generationenvertrag konzipiert: Ent-
sprechend werden die Renten — finanztechnisch
gesprochen — nicht aus einem Kapitalstock finan-
ziert, der durch (die während des Arbeitslebens
entrichteten) Beiträge der späteren Rentenbezie-
her gebildet wird, sondern qua Umlageverfahren:
Aus den in einer Periode eingehenden Beiträgen
(der im Arbeitsleben stehenden Generation) wer-
den die in derselben Periode fälligen Renten be-
zahlt. Die zahlende Generation erwirkt somit

— zumindest politisch und moralisch — den An-
spruch auf eine Altersrente, die sich nach Dauer
und Höhe der Beitragszahlungen bemißt. Die
Pflichtbeiträge ihrerseits sind in ihrer Höhe (bis zu
einer flexibilisierten Höchstgrenze) von der Höhe
der Einkommen der Versicherungsnehmer abhän-
gig.

Gleichzeitig sah die Reform des Jahres 1957 eine
sogenannte Dynamisierung der Altersrente vor:
Auch die Rentner sollten am wachsenden Wohl-
stand teilhaben. Deshalb wurden grundsätzlich
jährliche Erhöhungen der Renten beschlossen, und
zwar zunächst in dem Umfang, in welchem das
durchschnittliche Nettoeinkommen der versiche-
rungspflichtigen Arbeitnehmer stieg. Damit wurde
ein — wie sich noch zeigen sollte — sehr virulentes
Element des sozialen Ausgleichs in das GRV-Sy-
stem eingebaut: Da die Rentenerhöhungen sich am
Zuwachs nicht der Netto-, sondern der Bruttobe-
züge orientieren und nur sehr begrenzt der Einkom-
mensteuer unterliegen sollten, führte diese Rege-
lung dazu, daß die Rentnergeneration — gemessen
am verfügbaren Einkommen — am wirtschaftli-
chen Wachstum stärker partizipierte als die diese
Zuwächse erarbeitende Generation.

Dieser äußerst großzügige soziale Ausgleich setzt
ein entsprechend dynamisiertes Mittelaufkommen
voraus. Damit aber machte diese einschneidende
Rentenreform die Finanzierbarkeit der GRV ge-
genüber Störungen der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung anfälliger. Weitere (zum Teil nur tempo-
räre) gesetzliche Modifikationen der Zugangsbe-
dingungen und Anspruchsgrundlagen taten ein üb-
riges. um diese Störanfälligkeit zu erhöhen, ja die
GRV den Grenzen ihrer Finanzierbarkeit näher zu
bringen. Gemeint sind vor allem recht generös be-
messene Regelungen über die Anrechenbarkeit von
sogenannten Ausfallzeiten (für Ausbildung. Bun-
deswehr, Arbeitslosigkeit und Kindererziehung,
um nur die wichtigsten zu nennen) sowie über eine
unter bestimmten Bedingungen vorgesehene Auf-
besserung der Altersrente (sogenannte Rente nach
Mindesteinkommen). Die dadurch bedingten Bela-
stungen brachten die GRV bereits in den letzten
Jahren zunehmend in Zahlungsschwierigkeiten,
noch ehe sich die absehbaren Veränderungen im
Altersaufbau auf das Budget der GRV auswirkten.
Die durch die hartnäckige Arbeitslosigkeit beding-
ten Beitragsausfälle genügten, um die Brüchigkeit
der finanziellen Basis der GRV manifest zu ma-
chen. Symptomatisch ist, daß seit einiger Zeit prak-
tisch jährlich ein Rentensanierungsgesetz erforder-
lich ist9).

Handelt es sich bei diesen Sanierungsaktionen im
wesentlichen um marginale Modifikationen der



Einnahmen- und Ausgabenströme, so macht der
seit Mitte der sechziger Jahre beobachtbare Gebur-
tenrückgang und die gleichzeitige Erhöhung der
Lebenserwartung Regelungen erforderlich, die er-
hebliche Anpassungslasten mit sich bringen. Zu
entscheiden bleibt freilich, wer sie in welchem Aus-
maß zu tragen hat.

Nach der heute absehbaren demographischen Ent-
wicklung ist zu erwarten, daß in etwa von der Jahr-
tausendwende an das Verhältnis zwischen der Zahl
der Erwerbstätigen und der Zahl der Rentenbe-
rechtigten zunehmend ungünstiger wird ). Kamen
im Jahre 1985 auf 100 Personen im erwerbsf
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ähigen
Alter noch 37 Personen mit über 60 Jahren, so wer-
den es im Jahre 2025 voraussichtlich 70 sein, das
heißt, der sogenannte Altersquotient wird sich fast
verdoppeln. Selbst wenn sich die „Nettoreproduk-
tionsrate der Bevölkerung“ etwas erhöhen würde,
ist zu erwarten, daß in der Dekade zwischen 2030 
und 2040 der Altersquotient auf über 80 steigt.
Noch dramatischer verändert sich voraussichtlich
und auf der Basis des geltenden Rechts das Verhält-
nis zwischen der Zahl der (Pflicht-)Versicherten
und der Zahl der Rentner: Kamen auf 1 000 Bei-
tragszahler im Jahre 1986 noch 328 Rentner, so
werden es im Jahre 2030 vermutlich 826 sein.

Die Auswirkungen, die aus dieser Entwicklung auf
der Basis des geltenden Systems für die (künftigen)
Mitglieder der GRV resultieren, lassen sich progno-
stizieren: Das System wäre unter den genannten
Bedingungen nur zu finanzieren, wenn — um die
beiden Extremfälle zu quantifizieren — entweder
die Beiträge (von derzeit 18,7 Prozent auf etwa
37 Prozent) annähernd verdoppelt oder die Renten
im Niveau (im Vergleich zum Nettoeinkommensni-
veau der erwerbstätigen Versicherten von heute
knapp 72 Prozent) etwa halbiert würden. Dabei
liegt diesen Werten noch ein relativ günstiges Sze-
nario zugrunde: Unterstellt man eine weniger posi-
tive wirtschaftliche Entwicklung, wird der erforder-
liche Beitragssatz sogar auf 42 Prozent veran-
schlagt. Da man davon ausgehen muß, daß
— schon aufgrund des zunehmenden Anteils älte-
rer Personen an der Gesamtbevölkerung — auch
die Beiträge für die GKV steigen und die Lohnsteu-
ersätze nicht sinken werden, wird geschätzt, daß die
Gesamtbelastung der Arbeitseinkommen (ein-
schließlich der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversi-
cherung) für einen durchschnittlichen Lohnemp-
fänger von gegenwärtig gut 50 Prozent auf fast
70 Prozent im Jahre 2030 (bei ungünstiger gesamt-

wirtschaftlicher Entwicklung sogar auf über 80 Pro-
zent!) wachsen wird ) .11

Angesichts der relativ gesicherten Grundlagen die-
ser Prognosen, sind zumindest die Größenordnun-
gen der auf die GRV zukommenden Problematik
ernst zu nehmen; die von noch nicht absehbaren
Entwicklungen bedingte Schwankungsbreite der
genannten Indikatoren um einige Prozentpunkte
kann deshalb praktisch vernachlässigt werden: Die
in der GRV seit 1957 angelegte Logik der Umver-
teilung von Einkommen zugunsten der Rentnerge-
neration ist unter den sich abzeichnenden Verschie-
bungen der Altersstruktur nicht mehr finanzierbar
und führt sich so selbst ad absurdum. Damit aber ist
folgenreicher Entscheidungsbedarf angezeigt: Da
die GRV in ihrer Existenz bedroht ist, sind die
erforderlichen Korrekturen mit bloß kosmetischen
Eingriffen nicht mehr zu bewerkstelligen. Die
— bislang vorwiegend akademisch-wissenschaftli-
che — Diskussion über Reformkonzepte ist inzwi-
schen voll im Gange. Sie kann hier nicht nachge-
zeichnet werden. Vielmehr soll hier versucht wer-
den. anhand einiger zentraler Fragestellungen auf-
zuzeigen, welche Grundsätze für eine Reform der
GRV im Sinne der Konzeption der Sozialen Markt-
wirtschaft maßgeblich sein sollten.

Prinzipiell ist — wie im Fall der GKV — auch hier
von der Notwendigkeit einer Versicherungspflicht
auszugehen. Aufgrund der langen Fristen, um die
es in der Altersvorsorge geht, sowie der damit ver-
bundenen Risiken (nicht zuletzt auch politischer
Art) einerseits und dem ausgeprägten Sicherheits-
bedürfnis der Bevölkerung andererseits ist auch die
Schaffung bzw. Aufrechterhaltung einer gesetzli-
chen Pflichtversicherung vertretbar. Da diesen Ri-
siken jeder ausgesetzt ist, sollten prinzipiell auch
alle Bürger zur Mitgliedschaft in einer solchen
GRV gesetzlich verpflichtet werden. Doch sollte
dadurch die Eigenverantwortlichkeit so wenig wie
möglich entmutigt und für Eigenvorsorge möglichst
viel Spielraum belassen werden. Die für alle obliga-
torische Rentenversicherung sollte sich daher auf
eine Grundsicherung beschränken, die — bei „nor-

11) Diese Werte der Gesamtbelastung wurden auf der Basis
der VDR-Veröffentlichung (Anm. 10) von U. v. Suntum er-
mittelt; vgl. ders., Reformvorschläge zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung, in: Wirtschaftsdienst, (1987) VIII, S. 397
(Tab. 3). Bei der Interpretation dieser Zahlen ist zweierlei zu
beachten: Zum einen werden die Sozialabgaben zur Hälfte
vom Arbeitgeber gezahlt, gehen daher in diesem Umfang
rechnerisch nicht vom Bruttolohn ab. Auf den Bruttolohn
des durchschnittlichen Lohnempfängers bezogen, beläuft
sich die Gesamtbelastung daher auf 35.3 Prozent (1986) und
auf 44,5 Prozent bzw. 50,9 Prozent (2030). Zum anderen
handelt es sich um Durchschnittswerte; da die Lohnsteuer
stark progressiv gestaltet ist, sind die Grenzbelastungswerte
der Bruttoverdienste, die für die Leistungsbereitschaft ver-
mutlich am bedeutsamsten sind — je nach Einkommensni-
veau —, wesentlich höher zu veranschlagen.

10) Die im Text zitierten Zahlenangaben entstammen einer
Modellrechnung des Verbandes Deutscher Versicherungs-
träger (VDR). Vgl. ders. (Hrsg.), Zur langfristigen Entwick-
lung der gesetzlichen Rentenversicherung, o. O., Juni 1987,
S. 26 ff.



maler" Dauer der Beitragszahlung — für die „dritte
Lebensphase“ in jedem Fall ein Mindesteinkom-
men in Höhe des kulturellen Existenzminimums
gewährleistet. Freiwillige Höherversicherung sollte
möglich sein.

Doch sollte jede über die Pflichtversicherung hin-
ausgehende Vorsorge für das Alter der Eigenver-
antwortung des einzelnen überlassen bleiben. Jeder
könnte dann nach seinen persönlichen Präferenzen
entscheiden, inwieweit er für ein über die obligato-
rische Mindestsicherung hinausgehendes Einkom-
men im Alter bereit ist, während seines Erwerbsle-
bens den — als Preis zu betrachtenden — Verzicht
auf an sich möglichen Konsum zu leisten. Aber
nicht nur den Umfang, auch die Form der Zusatz-
vorsorge könnte jeder einzelne frei wählen: Vor
allem könnte er durch den Erwerb von Immobilien
und/oder Wertpapieren einen Kapitalstock ansam-
meln, den er je nach Bedarf im Alter liquidieren,
aber auch seinen Nachkommen vererben kann.
Gleichzeitig könnte eine Altersvorsorge dieser Art
einen wesentlichen Beitrag zur Deckung des volks-
wirtschaftlichen Kapitalbedarfs leisten.

Die Finanzierung eines solchen Systems der GRV
als Grundsicherung kann — wie die bestehende
GRV — nach dem Umlageverfahren finanziert
werden. Grundlage der Beitragsbemessung kann
jedoch nicht mehr das (Arbeits-)Einkommen sein.
Vielmehr ist von einer einheitlichen Beitragshöhe
für alle auszugehen. Für eine Hinterbliebenenver-
sorgung müßten angemessene Zusatzbeiträge ent-
richtet werden. Für Bürger, die dazu nicht in der
Lage sind, sollten aus allgemeinen Steuermitteln
entsprechende Transfers an den Versicherungsträ-
ger abgeführt werden. Mit dem Grundsatz der Bei-
tragsäquivalenz vereinbar wäre aber auch eine Va-
riation der Beiträge in Abhängigkeit vom Eintritts-
alter: Je später der Eintritt erfolgt, um so höher
wären die Monatsbeiträge zu bemessen, um sicher-
zustellen, daß der Anspruch auf die angestrebte
Mindestsicherung für das Alter (zum Beispiel für
Studierende, die relativ spät ins Arbeitsleben ein-
treten) auch erworben werden kann. Entsprechend
sollte es — zumindest in Grenzen — dem einzelnen
überlassen bleiben, wann er seine Altersrente in
Anspruch nimmt.

Diese Flexibilisierung des Rentenalters sollte sich in
Form angemessener Zuschläge bzw. Abzüge —
aber auch in der Rentenhöhe niederschlagen. Da
der Rentenanspruch auf Beitragszahlungen beruht,
sollten andere Einkünfte keinen Einfluß auf die
Rente haben.

Betrachtet man diese Leitbildvorstellung als Maß-
stab, so zeigt sich, daß die bislang vorgelegten Re-
formkonzepte — bei allen zum Teil grundlegenden
Unterschieden — immerhin nicht nur in einigen.

nicht unwesentlichen Postulaten zumindest tenden-
ziell übereinstimmen, sondern auch mit dem skiz-
zierten Modell kompatibel sind. So besteht — was
angesichts der schon genannten Prognosen zwar
nicht verwunderlich, aber doch bemerkenswert
ist — weithin Konsens darüber, daß die in den
GRV angelegte Umverteilung zumindest im Aus-
maß reduziert und das Beitragsäquivalenzprinzip
(wieder) konsequenter realisiert werden muß. Ent-
sprechend wird auch allenthalben gefordert, daß
sogenannte versicherungsfremde Leistungen (wie
zum Beispiel die Anrechnung der durch Ausbildung
bedingten Ausfallzeiten bei der Ermittlung der
Rentenhöhe) erheblich zu kürzen oder entspre-
chende Beiträge (zum Beispiel aus Mitteln der
staatlichen Studienförderung) zu entrichten sind.

Weitgehendes Einvernehmen scheint inzwischen
auch darüber zu bestehen, daß mit der Einführung
einer sogenannten Maschinensteuer zur Rentenfi-
nanzierung wenig gewonnen werden kann ). Zum
einen vermag nämlich der bloße Übergang zu
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einer
anderen Grundlage für die Beitragsbemessung al-
lein nichts daran zu ändern, daß die in der GRV
angelegte Umverteilung in absehbarer Zeit nicht
mehr zu finanzieren ist. Zum anderen würde das
Beitragsäquivalenzprinzip durchbrochen. Schon
aus dem zuletzt genannten Grunde findet auch der
Vorschlag einer staatlichen Grundversorgung kaum
Zuspruch: Eine solche aus allgemeinen Steuermit-
teln finanzierte „Volksrente“ würde nicht nur Ei-
genvorsorge entmutigen, sie würde ohne ersichtli-
chen Grund auch alle Bürger zu Empfängern öf-
fentlicher Transferzahlungen machen. Außerdem
wäre diese Art der Alterssicherung dem Zugriff
politisch mobilisierbarer Interessen uneinge-
schränkt ausgesetzt. Angesichts der in Demokra-
tien beobachtbaren Tendenzen der Umverteilung,
die ja theoretisch durchaus erklärbar und daher
prognostizierbar sind, ist zu erwarten, daß eine der-
artige staatliche Altersversorgung mit chronischen
Finanzierungsproblemen verbunden wäre: Die
Grenzen der Finanzierbarkeit einer solchen
„Volksrente“ würden vermutlich nicht nur zu einem
Dauerthema politischer Auseinandersetzungen,
sondern auch zu einem wichtigen Aktionsparame-
ter im Parteienwettbewerb um Wählerstimmen
werden.

Die erwähnten Gemeinsamkeiten können aller-
dings nicht darüber hinwegtäuschen, daß die bis-
lang vorgelegten Reformkonzepte (noch) recht ver-
schieden strukturiert sind und die Anpassungsla-
sten sehr unterschiedlich verteilen. Zur Illustration
sei auf zwei Vorschläge verwiesen, die auf dem
Spektrum publizierter Reformkonzepte an den ent-
gegengesetzten Polen angesiedelt sind.



Der Vorschlag des Kronberger Kreises ) verfolgt
als Ziel eine „über Jahrzehnte gestreckte Umfor
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-
mung der Rentenversicherung in eine unverändert
im Wege des Umlageverfahrens finanzierte Min-
destsicherung, die alle Bürger umfaßt, auf Beiträ-
gen gleichen Umfangs beruht und deren Höhe circa
40 Prozent des durchschnittlichen Nettolohnes aus-
macht“14). Diese „Existenzsicherungsrente“ soll
auch im Jahre 2030 mit dem heutigen Beitragssatz
(von durchschnittlich etwa 19 Prozent) zu finanzie-
ren sein. Die Anpassungslast hat in diesem Vor-
schlag also weitgehend die (spätere) Rentnergene-
ration zu tragen. Die angestrebte Alterssicherung
entspricht somit weitgehend dem oben skizzierten
Modell. Der Vorschlag zielt aber nicht nur auf eine
tiefgehende Umstrukturierung des geltenden Sy-
stems der GRV ab. er umfaßt auch bereits konkrete
Vorstellungen darüber, wie der Übergang vom gel-
tenden zum angestrebten Rentenrecht gestaltet
werden könnte.
Demgegenüber tastet der Vorschlag des VDR die
Grundstruktur der GRV kaum an. Er will lediglich
die voraussehbaren Belastungen der GKV „in aus-
gewogener Weise“ ) auf Beitragszahler,15 Rentner
und Staat verteilen. Dies soll durch ein Bündel von
Maßnahmen erreicht werden, die im wesentlichen
darauf hinauslaufen, die Einkünfte der GRV durch
Beiträge und Staatszuschüsse zu erhöhen und die
Leistungsansprüche zu beschneiden. Allerdings
mutet der VDR den (künftigen) Rentnern lediglich
jene Einkommenseinbußen zu, die sich daraus erge-
ben, daß die jährliche Rentenanpassung nach den
Zuwachsraten nicht mehr an der Brutto-, sondern
der Nettoeinkommensentwicklung erfolgen soll.
Entsprechend geringer fallen die Entlastungen der
(künftigen) Beitragszahler aus: Der durchschnittli-
che Lohnempfänger hätte im Jahre 2030 selbst bei
günstiger wirtschaftlicher Entwicklung immerhin
mit einer Gesamtbelastung (durch Lohnsteuer und
Sozialabgaben einschließlich der Arbeitgeberbei-
träge) von 62,1 Prozent, bei ungünstiger wirtschaft-
licher Entwicklung sogar von 72,5 Prozent zu rech-
nen.

Schon die Gegenüberstellung dieser nur sehr skiz-
zenhaft umrissenen Konzepte zeigt, wie weit der in
der politischen Diskussion sicher gewichtige Vor-
schlag des VDR von einer systemgerechten Reform
entfernt ist. Freilich dürfte er schon deshalb in der
vorliegenden Form kaum realisierbar sein, weil die
Belastung, die den Lohnempfängern zugemutet
wird, zu Ausweichreaktionen (Abwanderung in die
Schattenwirtschaft und starke Bevorzugung von
Freizeit) führen dürfte, die für die GRV existenz-
bedrohend werden könnten. Die schon heute über-
zogene und ökonomisch nicht zu rechtfertigende
Umverteilung zugunsten der Rentner wird in jedem
Fall einer stärkeren Korrektur bedürfen.

Andererseits ist die vom Kronberger Kreis vorge-
schlagene Existenzsicherungsrente vermutlich mit
einer zu weitgehenden Korrektur verbunden. Vor
allem ist das Konzept des Kronberger Kreises so
innovativ, um nicht zu sagen revolutionär, daß es
politisch kaum umsetzbar sein dürfte. Deshalb wird
der zu suchende Kompromiß wohl zwischen den
hier skizzierten „Eckpfeilern“ gefunden werden.
Wenn systemgerechte Regelungen eine gute
Chance haben, so liegt dies vor allem daran, daß sie
besser als konservierende Maßnahmen geeignet
sind, die Funktionsfähigkeit der GRV langfristig zu
sichern.

Eine Entlastung der Reformzwänge könnte freilich
noch von einer Seite kommen, die bisher noch
kaum beachtet wurde: Die Verformung der Alters-
pyramide könnte durch Einwanderung wenigstens
partiell korrigiert werden. Auch wenn damit erheb-
liche Probleme verbunden sind, auf die hier nicht
eingegangen werden kann, ist nicht zu bestreiten,
daß der absehbare Verteilungskonflikt zwischen
den Generationen durch Zuwanderung nicht uner-
heblich entschärft werden könnte. Es ist daher wohl
nur eine Frage der Zeit, bis das Thema Einwande-
rungspolitik zu einem „heißen Eisen“ der politi-
schen Auseinandersetzung wird.

IV. Sozialpolitik auf dem Arbeitsmarkt

Ein bevorzugtes und daher besonders bedeutsames
Aktionsfeld sozialpolitisch motivierter Interventio-
nen ist der Arbeitsmarkt. Zwar wird die Zulassung
wettbewerbsbeschränkender Marktverbände (bis
hin zum bilateralen Monopol) als Träger der Lohn-

bildung vor allem damit begründet, daß ein sich
selbst überlassener Arbeitsmarkt — nicht zuletzt
aufgrund einer anormalen Reaktion des Angebots
an Arbeit — zur Ausbeutung der Arbeitnehmer
führe. Dies bedeutet jedoch nicht, daß dadurch le-
gitimierte Arbeitnehmervertreter sich darauf be-
schränken (müssen), durch die Forderung knapp-
heits- und damit marktgerechter Löhne Ausbeu-
tung zu verhindern. Das ist weniger darauf zurück-
zuführen, daß bei fehlendem Wettbewerb die
Marktpreise prinzipiell unbekannt sind, die sich bei



wirksamer Konkurrenz ergeben würden; denn
durch Versuch und Irrtum ließen sich Annähe-
rungswerte der relevanten Gleichgewichtspreise
durchaus finden, da sie ja durch einen Ausgleich
von Angebot und Nachfrage gekennzeichnet sind.
Nein, die Neigung der Gewerkschaften, nicht
marktgerechte, sondern möglichst hohe Löhne
durchzusetzen, resultiert vielmehr vermutlich
vor allem aus ihrem Selbstverständnis: Gewerk-
schaftsführer wollen mehr sein als Vollstrecker
einer marktgerechten Preisbildung auf dem
Arbeitsmarkt, und dies auch durch Ideologie,
Verhalten und Resultate konkret unter Beweis
stellen.

Gegengewichte zur Neutralisierung gewerkschaftli-
cher Macht bei Lohnverhandlungen sollen Arbeit-
geberverbände bilden. Sie sind jedoch nicht ohne
weiteres in der Lage und motiviert, die Lohnforde-
rungen ihrer Verhandlungspartner auf „Gleichge-
wichtspreise“ zurückzuführen. Zum einen ist die
Waffengleichheit zwar geboten, aber nicht eindeu-
tig definierbar und daher (vermutlich) selten gege-
ben, zumal deren Determinanten ständigen Verän-
derungen unterworfen sind. Zum anderen kann es 
für Arbeitgeber durchaus sinnvoll sein, auch über-
höhte Lohnforderungen zu akzeptieren, um des so-
zialen Friedens willen. Schließlich haben Unterneh-
men prinzipiell die Möglichkeit, sich an steigende
Arbeitskosten (pro Output-Einheit) anzupassen:
Sind alle Anbieter eines relevanten Marktes mit
einer solchen Entwicklung konfrontiert, werden sie
versuchen, diesen Kostenanstieg, soweit er nicht
durch Produktivitätsfortschritte kompensierbar ist,
in Form höherer Preise im Gleichschritt weiterzu-
geben. Wenn die Geldpolitik die damit verbundene
Lohn-Preis-Spirale im Interesse einer Sicherung der
Geldwertstabilität nicht zu finanzieren bereit ist,
kommt es zu Arbeitslosigkeit. Dabei sind die Un-
ternehmen zu solchen Anpassungsstrategien ge-
zwungen. um ihre Existenz zu sichern; denn sie ver-
mögen nur solange zu überleben, wie sie — grob
gesprochen — Erlöse erwirtschaften, die ihre Ko-
sten decken. So führt der Einsatz von Marktmacht
zur Durchsetzung überhöhter Preise auch auf dem
Arbeitsmarkt zu dem bekannten Ungleichgewicht
zwischen Angebot und Nachfrage, das heißt in die-
sem Fall zu Arbeitslosigkeit. Diese sogenannte
Mindestlohnarbeitslosigkeit ist solange nicht zu be-
seitigen. wie die sie verursachende Lohnbildung
nicht zu knappheitsgerechter Lohndifferenzierung
zuruckfindet. Sie erweist sich daher als ebenso hart-
näckig wie die sie bedingende verteilungspolitische
Orientierung der Lohnpolitik und wird daher wei-
terhin als Zeichen dafür gewertet, daß „Arbeits-
plätze immer knapper werden“.

In Wahrheit werden aber nicht Arbeitsplätze knap-
per. sondern die Fähigkeiten möglicher Arbeitge-
ber, für bestimmte Arbeitsleistungen die geforder-

ten Mindestlöhne zu zahlen, so daß Unterbeschäf-
tigung entsteht ).16

Damit wird deutlich, daß die Tarifautonomie der
Sozialpartner eine offene Flanke der Sozialen
Marktwirtschaft darstellt: Sie kann durchaus im
Sinne einer Simulation marktgerechter Lohnbil-
dung gehandhabt werden und schafft damit eine der
zentralen Voraussetzungen für Vollbeschäftigung.
Ein Beispiel dafür ist die Lohnpolitik der deutschen
Gewerkschaften in den fünfziger und sechziger Jah-
ren. Sie kann aber auch in den Dienst einer Umver-
teilungspolitik gestellt werden, die dann zu verbind-
lichen Mindestlöhnen führt, die auf dem Arbeits-
markt all jene unerwünschten Entwicklungen in 
Gang setzen, die bei (partieller) Ausschaltung des
Preismechanismus zu erwarten sind, wenn die fest-
gelegten Mindestpreise über den Gleichgewichts-
preisen liegen. Diesem Muster entspricht die Lohn-
politik der deutschen Gewerkschaften in den sieb-
ziger und den frühen achtziger Jahren.

1. Die Politik der Lohnnivellierung

Den gesamtwirtschaftlichen Arbeitsmarkt gibt es
nur als Fiktion. Realiter besteht er aus einem Sy-
stem von regionalen Teilmärkten, die zusätzlich
nach Qualifikations- bzw. Tätigkeitsmerkmalen zu
unterteilen sind. Entsprechend erfolgt die Lohnbil-
dung differenziert auf diesen Teilmärkten: Die re-
sultierende Lohnstruktur reflektiert daher bei fle-
xiblen Löhnen die relativen Knappheitsverhältnisse
auf den verschiedenen Teilmärkten: Übersteigt die
Nachfrage nach Arbeitsleistungen einer bestimm-
ten Qualifikation das Angebot, wird es zu Lohner-
höhungen kommen und umgekehrt. Dadurch wer-
den, wie auf anderen Märkten auch, erwünschte
Anpassungsreaktionen in Gang gesetzt, wie zum
Beispiel die Substitution von Arbeit durch Kapital
(auf der Arbeitgeberseite), der Erwerb zusätzlicher
Qualifikationen (auf der Arbeitnehmerseite) oder
Wanderungsbewegungen (aufbeiden Marktseiten).
Deshalb ist es für das Funktionieren des skizzierten
Marktausgleichs auch auf dem Arbeitsmarkt ent-
scheidend, daß die relativen Preise auf den ver-
schiedenen Teilmärkten knappheitsgerecht sind
bzw. sich Änderungen der relativen Knappheiten
flexibel anpassen können. Der erforderliche Diffe-
renzierungsbedarf wird somit von den Knappheits-
verhältnissen auf den relevanten Teilarbeits-
märkten bestimmt. Konstante, ja sogar (leicht) zu-
nehmende Lohndifferenzierungen können daher
sehr wohl „ökonomisch gesehen Nivellierungen
sein, wenn den Markterfordernissen entsprechend*



viel stärkere Differenzierungen angezeigt. .. wä-
ren“ ).17

Das bedeutet aber auch, daß eine Lohnpolitik, der
diese Lohndifferenzierung ein Dom im Auge ist
und die daher eine stärkere Nivellierung der Löhne
anstrebt ). auf den davon betroffenen Teilarbeits18 -
märkten all jene Entwicklungen auslöst, die mit
überhöhten Mindestpreisen verbunden sind: Das
Arbeitsangebot überschreitet die Nachfrage und
die daraus resultierende Arbeitslosigkeit löst die
bekannte Interventionsspirale aus, wenn die diese
Fehlentwicklung auslösenden falschen (relativen)
Preise nicht korrigiert werden.
Ein geradezu klassisches Beispiel dafür ist eine
Lohnpolitik, die im Namen sozialer Gerechtigkeit
für Bezieher niedriger Einkommen relativ größere
Lohnzuwächse (als für den Rest der Beschäftigten)
durchzusetzen versucht. Dies ist bekanntlich auch
ein Anliegen der deutschen Gewerkschaften, dem
sie stets besondere Aufmerksamkeit schenkten: So-
lange die Tariflöhne weithin unter den Marktlöh-
nen lagen, konnte sich die erforderliche Lohndiffe-
renzierung in den effektiv bezahlten Löhnen (ten-
denziell) durchsetzen. Seit sich die Lohnpolitik
(Ende der sechziger Jahre) aber zunehmend an dem
Ziel der Umverteilung orientierte und die Unter-
nehmen (auch von den Absatzmärkten her) unter
massiven Kostendruck gerieten, wurde das Defizit
an Lohndifferenzierung virulent, zumal es auch in 
den siebziger Jahren insgesamt eher vergrößert als
verringert wurde: Deshalb stellten sich nunmehr
auch die zu erwartenden Probleme ein, und die
Interventionsspirale wurde in Gang gesetzt.

Die relativ (zu) hohen Löhne für „Leichtlohngrup-
pen“ brachten eine forcierte Substitution von Ar-
beitsleistungen minderer Qualifikation durch Kapi-
taleinsatz mit sich. Außerdem wurden — aufgrund
des relativ ungünstigen Preis-Leistungsverhältnis-
ses — bei betrieblichen Anpassungsmaßnahmen
die in Frage stehenden Arbeitskräfte als erste ent-
lassen und die Schaffung neuer Arbeitsmöglichkei-
ten für gering qualifizierte Arbeitnehmer blieb hin-
ter dem — zunehmenden — Bedarf zurück. So
zeigte sich bald, daß die Arbeitslosigkeit gering
qualifizierter Arbeitskräfte weit überproportional

anstieg und der größte Teil der (langfristig) Arbeits-
losen ohne ausreichende Qualifikation ist19).

2. Maßnahmen des Arbeitnehmerschutzes
Diese voraussehbare Entwicklung löste erwar-
tungsgemäß bald weitere Eingriffe aus. die im gan-
zen ebenso marktinkonform wie kontraproduktiv
waren. Als sich herausstellte, daß staatliche Be-
schäftigungsprogramme wirkungslos blieben, gab
man zunehmend intensiveren Eingriffen zur „Siche-
rung von Arbeitsplätzen“ den Vorzug. Zu nennen
ist hier vor allem der weitgehende Kündigungs-
schutz: Er gilt zwar generell, schützt aber am mei-
sten diejenigen Inhaber von Arbeitsplätzen, die am
stärksten von Entlassung bedroht sind — aber eben
zu Lasten Dritter. Deshalb führte der Kündigungs-
schutz zwar zu einer anderen Selektion der im Falle
von Massenentlassungen Betroffenen, zumal diese
Auswahlentscheidungen durch die Rechtsprechung
der Arbeitsgerichte heute weitgehend nicht mehr
von der Unternehmensleitung, sondern von Arbeit-
nehmervertretungen und externen Instanzen (bis
hin zum Sozialamt) getroffen werden. Im Ergebnis
kam es durch diese und ähnliche Maßnahmen des
Arbeitnehmerschutzes zu einer erheblichen Er-
schwerung. Verzögerung und — nicht zuletzt
auch — Verteuerung personalpolitischer Anpas-
sungsmaßnahmen20). Sichern aber lassen sich Ar-
beitsplätze auf diese Weise letztendlich nicht. Frei-
lich werden bei Entlassungen dann im Rahmen von
sogenannten Sozialplänen Abfindungen von bis zu
18 Monatsgehältern fällig.

Daß diese und andere Maßnahmen, die eine Siche-
rung von Arbeitsplätzen durch weitreichende Ar-
beitnehmerschutzrechte anstreben, kontraproduk-



tiv sind, liegt auf der Hand: Sie schränken die An-
passungsflexibilität der Unternehmen ein und er-
schweren gleichzeitig die Investitionsfinanzierung
— und das in einer Periode tiefgreifenden Struktur-
wandels bei intensivem, internationalem Wettbe-
werb, in der allein durch erfolgreiche Innovation
Arbeitsplätze gesichert und neu geschaffen werden
können. Nicht zuletzt aber entmutigt eine Politik,
die versucht, Arbeitsplätze durch massive Be-
schränkungen unternehmerischer Freiheit zu si-
chern, die Bereitschaft und die Fähigkeit der Ar-
beitgeber. Neueinstellungen vorzunehmen. Mehr
als alle anderen trifft dieser „Bumerangeffekt“ die
Problemgruppen des Arbeitsmarktes selbst, die ei-
gentlich geschützt werden sollten. Daraus erklärt
sich vermutlich auch die Neigung der Unterneh-
men. zunehmenden Arbeitskräftebedarf (zunächst)
durch Überstunden zu decken; diese nämlich sind
(kostenlos) wieder reduzierbar, wenn der Markt
dies erforderlich macht, während Neueinstellungen
einen Fixkostenblock mit sich bringen, der kaum
mehr abbaubar ist, solange dem Unternehmen das
Wasser nicht bis zum Halse steht.
Konsequenterweise fordern die Vertreter der hier
kritisierten Arbeitsmarktpolitik als nächsten Inter-
ventionsschritt ein (weitgehendes) Verbot von
Überstunden. Wenn es zu diesem Eingriff bisher
noch nicht kam. so liegt dies wohl daran, daß er
niemandem nützen würde. Die in Beschäftigung
befindlichen Arbeitnehmer würden die von ihnen
offenbar durchaus geschätzte Möglichkeit „flexib-
ler“ Arbeitszeiten verlieren. Positive Beschäfti-
gungseffekte wären jedoch auch davon kaum zu
erwarten, denn die Unternehmen dürften lieber auf
die nur durch Überstunden zu erledigenden Auf-
träge verzichten als — unter den skizzierten Bedin-
gungen — Neueinstellungen von (gering qualifi-
zierten) Arbeitslosen vorzunehmen.

3. Verkürzung der Wochenarbeitszeit

Der Ausschaltung des Preismechanismus folgen re-
gelmäßig ebenso marktinkonforme Eingriffe men-
genpolitischer Art. Waren klassische Preiskartelle,
soweit sie funktionierten, regelmäßig mit Mengen-,
Quoten- oder Gebietskartellen verbunden, so
folgte auch in der Agrarpolitik der verbindlichen
Festlegung zu hoher Agrarpreise die staatliche Ab-
nahmegarantie. und — wenn diese nicht mehr zu
finanzieren ist —, wird die staatlich geförderte
Stillegung von Nutzflächen (wie jetzt gerade in den
EG!) in Erwägung gezogen. Ganz ähnlich verläuft
die Interventionsspirale auf dem Arbeitsmarkt:
Nach der Durchsetzung zu hoher Mindestlöhne
wurde versucht, die daraus resultierende Freiset-
zung der zu teuren Arbeitskräfte durch Arbeits-
platzgarantien (qua Kündigungsschutz) zu verhin-
dern. Als dies naturgemäß nicht gelang, waren In-
terventionen zur künstlichen Verknappung des Ar-
beitsangebots an der Reihe: Gemeint sind die Maß-
nahmen zur Arbeitszeitverkürzung verschiedener
Art und Ausprägung, von denen hier aber nur die

Verkürzung der Wochenarbeitszeit aus beschäfti-
gungspolitischer Sicht kurz gewürdigt werden soll.

Diese Politik ist offenbar ganz wesentlich Resultat
der Ratlosigkeit der Gewerkschaften gegenüber
den Arbeitsmarktproblemen, die sie weitgehend
selbst (mit) geschaffen haben. Nachdem sich Lohn-
erhöhungen bei hoher Arbeitslosigkeit nur noch
schwer durchsetzen ließen, verfiel man auf die
— schon in den zwanziger Jahren favorisierte —
Forderung nach Arbeitszeitverkürzung, die sich be-
schäftigungspolitisch besser „verkaufen“ läßt. Da
die Arbeitnehmer aber weniger an Arbeitszeitver-
kürzung interessiert sind als an Einkommensver-
besserungen, fordert man gleichzeitig (mindestens)
den vollen Lohnausgleich!

Substantiell ist diese Politik der Arbeitszeitverkür-
zung bei vollem Lohnausgleich im wesentlichen
eine Fortsetzung der seit den siebziger Jahren prak-
tizierten marktinkonformen Lohnpolitik mit ande-
ren Mitteln. Daß damit keine neuen Arbeitsplätze
zu schaffen sind, hat sich inzwischen weitgehend
herumgesprochen. Aber auch die davon ausge-
hende „Umverteilung der Arbeit“ zugunsten Ar-
beitsloserdürfte kaum ins Gewicht fallen, zumal die
negativen Beschäftigungseffekte, wie gleich darzu-
legen sein wird, vermutlich überwiegen.

Letztlich dürfte diese „qualitative Tarifpolitik“ die
Beschäftigungschancen besonders gering qualifi-
zierter Arbeitskräfte sogar weiter reduzieren. Da-
für sprechen mindestens zwei Überlegungen. Zum
einen erschweren Arbeitszeitverkürzungen, die im
Grunde von den zu Begünstigenden — vorsichtig
ausgedrückt — weit weniger geschätzt werden als
Lohnerhöhungen, Tarifabschlüsse, die den Produk-
tivitätsfortschritt nicht voll ausschöpfen und damit
zu einer Reallohndifferenzierung nach unten füh-
ren könnten, die zur Verbesserung der Beschäfti-
gungschancen der sogenannten Problemgruppen
des Arbeitsmarktes dringend geboten erscheint.
Zum anderen dürfte die — formal betrachtet —
globale Arbeitszeitverkürzung (für die Arbeitneh-
mer eines Unternehmens oder einer Branche) eine
gewisse Umverteilung der Arbeitszeit zwischen den
Inhabern von Arbeitsplätzen mit verschiedenem
Qualifikationsniveau bewirken, die realiter eine
Lohnnivellierung begünstigt.

Dies ist deshalb zu erwarten, weil die Unternehmen
nicht umhin können, auf diese globale Vorgabe dif-
ferenziert zu reagieren: Minderqualifizierte kom-
men wohl noch am ehesten in den Genuß verkürz-
ter Wochenarbeitszeit; Mehrbedarf wird jedoch
— zumindest in erheblichem Umfang — durch Ra-
tionalisierung gedeckt. Bei Facharbeitskräften
kommt es dagegen — von strukturschwachen Bran-
chen und existenzgefährdeten Unternehmen abge-
sehen — per Saldo wohl kaum zu der vorgesehenen
Verkürzung der Wochenarbeitszeit; denn Mehrbe-
darf wird zunächst — aus den bereits skizzierten
Gründen — durch Überstunden gedeckt, so daß
sich die auf dem Papier stehende Arbeitszeitverkür-



zung weitgehend in einer zusätzlichen Lohnerhö-
hung (für Überstunden) niederschlägt, die vermut-
lich die hohe Grenzbelastung der Lohnzuwächse
(mit Lohnsteuer und Sozialabgaben) kompensiert.
Im besten Falle kommt es daher zu einer gewissen
Umverteilung des künstlich geschaffenen Mangels
an Arbeit zu Lasten unzureichend qualifizierter Ar-
beitsloser.
Dabei wurde bisher unterstellt, daß die Höhe des
Arbeitseinkommens tatsächlich als Produkt aus
Stundenlohn und Arbeitszeit resultiert. Davon
kann aber zumindest bei Führungskräften nicht aus-
gegangen werden. Deshalb ist auch zu erwarten,
daß die Verkürzung der Wochenarbeitszeit mate-
riell zu einer Umverteilung von Arbeitsleistungen
zu Lasten jener Arbeitnehmer führt, die nicht nach
Zeit, sondern für die Wahrnehmung bestimmter
Aufgaben honoriert werden; diese nämlich können
nicht nur ihre eigene Arbeitszeit nicht (ohne weite-
res) reduzieren, sondern müssen zumindest in ge-
wissem Umfang auch jene Hilfstätigkeiten zusätz-
lich übernehmen, die von Mitarbeitern nicht mehr
erledigt werden, die zunehmend früher ihren
Schreibtisch räumen. Realiter führt dies tendenziell
zunächst zu einer Einkommensnivellierung zwi-
schen den genannten Gruppen von Beschäftigten;
mittelfristig ist jedoch eher eine Arbeitszeitnivellie-
rung zu erwarten, wenn nicht die erforderliche Ein-
kommensdifferenzierung durch entsprechende Ge-
haltserhöhungen wiederhergestellt wird und/oder
die Hilfs- und Routinetätigkeit arbeitssparend ra-
tionalisiert wird. In keinem Fall dürfte es zu der
erforderlichen Korrektur der Lohnnivellierung
nach unten kommen, so daß auch aus dieser Sicht
mit einer nennenswerten Mehrbeschäftigung von
gering qualifizierten Arbeitslosen kaum zu rechnen
ist.

Deshalb ist auch der von O. Lafontaine gemachte
Vorschlag kaum geeignet, den Arbeitsmarkt zu ent-
lasten. Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich
ist zwar grundsätzlich eher geeignet, Neueinstellun-
gen zu begünstigen. Wenn allerdings nur die „Bes-
serverdienenden“ Lohnverzicht leisten sollen, so
kommt es zunächst ex definitione zu einer weiteren
Einkommensnivellierung zugunsten der Bezieher
unterer (und mittlerer?) Einkommen mit den be-
kannten Folgen. Zum anderen entsteht dadurch in 
erster Linie „Ersatzbedarf“ für (nunmehr relativ
„billigere“) hochqualifizierte Arbeitskräfte, es sei
denn man unterstellt, daß diese ebenso leicht durch
Kapitaleinsatz zu substituieren sind, bisher nicht
(voll) ausgelastet waren und/oder zu (unbezahlter)
Mehrleistung bereit sind.

Da diese Prämissen kaum generell als realistisch zu
betrachten sind, zumal qualifizierte Fach- und Füh-
rungskräfte ohnedies — auf den meisten regionalen
Arbeitsmärkten — bereits fehlen, dürfte dieses
Konzept vor allem eine bereits vorhandene Mangel-
lage verschärfen. Eine Verwirklichung dieses Vor-
schlags mag deshalb im Staatssektor gewisse Be-

schäftigungseffekte haben, wenn man — außer
vielleicht in einigen Bereichen des primären und
sekundären Erziehungssystems — bereit und in der
Lage ist, bei Neueinstellungen Zugeständnisse in
den Qualifikationserfordernissen zu machen. Aufs
Ganze gesehen aber dürfte auch eine Verwirkli-
chung dieser vor allem verteilungspolitisch moti-
vierten Arbeitszeitverkürzung beschäftigungspoli-
tisch wenig bewegen; vermutlich wären die Be-
schäftigungswirkungen auch solcher Regelungen
per Saldo eher negativ.

Damit zeigt sich, daß die durch marktinkonforme
Mindestlöhne (zumindest für die sogenannten Pro-
blemgruppen) ausgelöste Interventionsspirale auch
auf den betroffenen Teilarbeitsmärkten bereits zu
voller Entfaltung gekommen ist. ohne freilich einen
nennenswerten Abbau der Arbeitslosigkeit zu be-
wirken. Wie im Agrarbereich kommt es auch hier
zu einer zunehmenden Dichte und Intensität der
Interventionen, die sich in einem kontinuierlichen
Kurieren an Symptomen erschöpfen, während die
grundlegenden Ursachen unangetastet bleiben, ja
tabuisiert werden.

Wenn diese Diagnose zutrifft, so liegt die Therapie
auf der Hand: Geboten erscheint eine Entkoppe-
lung von Lohnbildung und Sozialpolitik (im Sinne
einer Änderung der an Marktleistungen orientier-
ten Primärverteilung nach Gesichtspunkten sozia-
ler Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit) — eine
Aufgabenteilung, die dem Postulat der Systemkon-
formität wirtschaftspolitischer Eingriffe allein ent-
spricht. Danach müßte sich die Lohnpolitik am je-
weiligen Gleichgewichtslohn, der Angebot und
Nachfrage auf den verschiedenen Teilarbeits-
märkten zum Ausgleich bringt, orientieren, wie sie
dies bis zum Ende der sechziger Jahre weithin getan
hat. Demgegenüber wäre es Sache staatlicher Sozi-
alpolitik, durch systemkonforme Maßnahmen der
Umverteilung (wie zum Beispiel die Kindergeld-
und die Wohngeldregelung) Gesichtspunkte sozia-
ler Sicherheit und sozialer Gerechtigkeit praktisch
zur Geltung zu bringen. Nur so ist der in seinem
Umfang letztlich politisch zu bestimmende soziale
Ausgleich möglich, ohne das Ziel der Vollbeschäf-
tigung ernsthaft zu gefährden. Gefordert ist damit
nicht die „Ellbogengesellschaft“, sondern die Rück-
kehr zu einer Tarif- und Sozialpolitik, die — wie in
den fünfziger und sechziger Jahren — von prakti-
scher Vernunft und gesamtwirtschaftlicher Verant-
wortung getragen ist21).



V. Arbeitslosigkeit durch systeminkonforme Sozialpolitik

Versucht man eine Gesamtwürdigung der hier skiz-
zierten Entwicklungen der Politik des sozialen Aus-
gleichs, so sticht die Gemeinsamkeit der Gestal-
tungsmuster ins Auge: Das grundlegende Postulat,
bei der Gestaltung wirtschaftspolitischer Eingriffe
den Funktionsbedingungen einer wirksamen
Marktsteuerung Rechnung zu tragen, wird im Be-
reich der Sozialpolitik in erheblichem Umfang miß-
achtet! Dies gilt besonders für den Arbeitsmarkt:
Das Ziel einer Umverteilung von Einkommen und
Rechten bestimmt weitgehend das Geschehen,
ohne den damit verbundenen gesamtwirtschaftli-
chen Folgen die gebotene Beachtung zu schenken.
Die aufgezeigten Interventionsspiralen legen davon
beredtes Zeugnis ab: Trotz zunehmender Dichte
und Intensität der Eingriffe in einzelwirtschaftliche
Entscheidungsspielräume wird weder das jeweils
punktuell anvisierte Ziel erreicht, noch gelingt es,
die unerwünschten Nebenwirkungen eines solchen
systeminkonformen Interventionismus unter Kon-
trolle zu bringen. Eher ist das Gegenteil beobacht-
bar.
Sozialpolitik ist ex definitione mit der Umverteilung
von Einkommen und/oder Rechten verbunden.
Marktinkonforme Interventionen, die mehr soziale
Sicherheit und soziale Gerechtigkeit anstreben, be-
dingen aber darüber hinaus kostspielige Fehlsteue-
rungen und damit Verschwendung von knappen
Ressourcen. So erzwingen zu hohe Mindestlöhne
für Problemgruppen des Arbeitsmarktes nicht nur
(über den Marktpreis hinausgehende) Lohnzahlun-
gen von Unternehmen an begünstigte Arbeitneh-
mer, sondern auch erhebliche Aufwendungen für
die dadurch von (hartnäckiger) Arbeitslosigkeit Be-
troffenen, die aus Sozialabgaben und Steuermitteln
aufzubringen sind. Die Finanzierung nach wirt-
schaftlicher Leistungsfähigkeit (der Mitglieder) und
großzügig definierte Leistungsansprüche im Rah-
men der GKV führen, um ein zweites Beispiel zu
nennen, nicht nur zu einem Beitragsniveau, das
höher ist als es bei konsequenter Anwendung des
Aquivalenzprinzips wäre, sondern auch zu zusätzli-
chen Aufwendungen zur Kompensation von Lohn-
ausfällen, die über Sozialabgaben und/oder allge-
meine Steuermittel aufzubringen sind.

Somit wirkt sich diese unangemessene Gestaltung
sozialpolitisch motivierter Eingriffe durchweg in ei-
ner Belastung der Einkommen mit Steuern und
Sozialabgaben aus, die erheblich höher ist, als sie
bei konsequenter Nutzung systemkonformer Rege-
lungen — bei mindestens gleichem Zielerrei-
chungsgrad — wäre. Die daraus resultierende Ge-
samtbelastung eines Durchschnittslohnes mit Steu-
ern und Sozialabgaben wurde bereits betont. Noch
aufschlußreicher ist folgende Rechnung: Da schon
jetzt die vom Arbeitgeber zu tragenden Lohnne-
benkosten (vor allem für Sozialabgaben, betriebli-
ehe Altersvorsorge, Vergütungen für Urlaub,
Feiertage, Krankheitstage, Ausbildung und Ver-

pflegung) fast 80 Prozent eines durchschnittlichen
Bruttolohnes betragen und der Arbeitnehmer im
Durchschnitt selbst noch etwa 40 Prozent des Brut-
tolohnes für Steuern und Sozialabgaben zu zahlen
hat, erhält der Lohnempfänger nur etwa ein Drittel
der Summe zur freien Verfügung ausgezahlt, die als
Arbeitskosten anfallen: Nicht weniger als zwei Drit-
tel dieses Betrags sind erforderlich, um Staatstätig-
keit und Sozialpolitik (im weiteren Sinne) zu finan-
zieren. Damit dürften die Grenzen der Belastbar-
keit von Lohneinkommen bereits überschritten, zu-
mindest aber erreicht sein. Symptomatisch dafür ist 
die (vermutlich wachsende) Schattenwirtschaft, die
offensichtlich hohe Präferenz der Arbeitnehmer für
Lohnerhöhungen (statt Arbeitszeitverkürzung) und
Überstunden sowie eine abnehmende Leistungsbe-
reitschaft, zumal Sozialeinkommen in ihrer Höhe
nicht selten mit Nettolöhnen vergleichbar sind oder
sie gar überschreiten.
Gleichzeitig hat die zunehmende Dichte und Inten-
sität der systemwidrigen Interventionen auch die
Entscheidungspielräume und damit die Anpas-
sungsflexibilität und Investitionsneigung der Unter-
nehmen mehr und mehr verringert. Darüber hinaus
hat lohn- und sozialpolitisch bedingter Kostendruck
über eine abnehmende Eigenkapitalquote die Inve-
stitionsfähigkeit besonders mittlerer und kleinerer
Unternehmen weithin reduziert. Das Resultat ist
eine Dämpfung der Innovations- und Investitions-
tätigkeit der Unternehmen, die sich gesamtwirt-
schaftlich in Wachstumsschwäche und hartnäckiger
Arbeitslosigkeit niederschlägt. Hier liegt nicht
Marktversagen, sondern Politikversagen vor: Eine
in ihrem Ausmaß überzogene und in ihrer Gestal-
tung weitgehend unzweckmäßig konzipierte Sozial-
politik hat Bedingungen geschaffen, die es in einer
Marktwirtschaft mit wirksamem Wettbewerb ver-
hindern, daß alle Arbeitskräfte, die dazu fähig und
willens sind, auch die Möglichkeit erhalten, einen
Beitrag zur Erstellung des Sozialprodukts zu lei-
sten.

Damit ist die im Thema dieses Beitrags gestellte
Frage eindeutig zu beantworten: Die Sozialpolitik
hat sich tatsächlich als Achillesferse der Sozialen
Marktwirtschaft erwiesen. Der „Mythos des Sozia-
len“ (B. Molitor) ist auf dem besten Wege, Fragen
der sozialen Sicherheit und der Umverteilung Vor-
rang einzuräumen. Damit aber wird die der Kon-
zeption der Sozialen Marktwirtschaft immanente
Zuordnung von Marktwirtschaft und sozialem Aus-
gleich, von Leistungserstellung und Einkommens-
verteilung auf den Kopf gestellt und die Grundla-
gen der Leistungsfähigkeit nicht nur der Markt-
steuerung. sondern auch der Sozialpolitik untermi-
niert. Insofern trägt die heute praktizierte Politik
des sozialen Ausgleichs wesentlich dazu bei. daß die
Ergiebigkeit der Quellen spürbar zurückgeht, aus
denen sie selbst gespeist wird und allein gespeist
werden kann.



Deshalb befindet sich die Sozialpolitik und mit ihr
das Gesamtsystem der Sozialen Marktwirtschaft in 
einer Sackgasse. Wie gezeigt wurde, ist die heute
praktizierte Politik des sozialen Ausgleichs in ab-
sehbarer Zeit vermutlich nicht mehr finanzierbar.
Solange sich Korrekturen, wie bisher, darauf be-
schränken, Wucherungen und Auswüchse des sozi-
alpolitisch motivierten Interventionismus zurückzu-
schneiden, werden sich die verschiedenen Interven-
tionsspiralen weiterdrehen und die Werte der Ar-

beitslosenstatistik eher nach oben bewegen. Erst
eine Reform im Sinne einer gezielten, maßvollen
(das heißt dauerhaft finanzierbaren) und den Funk-
tionsbedingungen der Marktsteuerung umfassend
Rechnung tragenden Sozialpolitik wird die Voraus-
setzungen zu mehr Beschäftigung und Wachstum
schaffen und damit mehr als weitere Maßnahmen
der Umverteilung jenen Bürgern zugute kommen,
denen die Politik des sozialen Ausgleichs in beson-
derem Maße gilt.

i .



Heinz Lampert: Die Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland.
Ursprung, Konzeption, Entwicklung und Probleme
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 17/88, S. 3—14

Nach einer knappen Skizze der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Ausgangslage unmittelbar nach
dem Zweiten Weltkrieg werden die geistigen Wurzeln, die ethischen Grundlagen und die Konzeption der
Sozialen Marktwirtschaft dargestellt. Anschließend wird gezeigt, wie der gesetzliche Rahmen für die
Wirtschafts- und Sozialordnung der Bundesrepublik schrittweise aufgebaut und die ordnungspolitische
Konzeption in Realität umgesetzt worden ist. Im Zusammenhang mit einer Darstellung der Grundzüge
der wirtschaftlichen Entwicklung seit 1948 werden unter besonderer Berücksichtigung ordnungspolitischer
Aspekte die wichtigsten Einflußfaktoren behandelt, die auf die Wirtschafts- und Sozialordnung eingewirkt
haben. In einer Bilanz werden die Leistungen, die Leistungsfähigkeit, die Bewährungen und Gefährdungen
der Sozialen Marktwirtschaft beurteilt und die wichtigsten ungelösten Probleme und Aufgaben — der
Reformbedarf des Systems der sozialen Sicherheit, die Notwendigkeit der verstärkten Weiterentwicklung
der Familienpolitik, das Problem der Arbeitslosigkeit und die Unternehmenskonzentration — angespro-
chen.
In der Bundesrepublik ist es gelungen, eine wirtschaftlich hoch leistungsfähige Wirtschaftsordnung zu
verwirklichen, die beachtliche Freiheitsspielräume und Entfaltungsmöglichkeiten gewährt, gleichzeitig
aber ein im grundsätzlichen ordnungskonformes, sehr hohes Maß an sozialem Gehalt der institutionellen
Regelungen und des Sozialleistungssystems aufweist. Angesichts der erreichten Staats- und Sozialleistungs-
quote ist es notwendig, den sozialpolitischen Reformbedarf durch Umstrukturierungen der öffentlichen
und der Sozialhaushalte zu decken.

Werner Lachmann: Ethik und Soziale Marktwirtschaft
Aus Politik und Zeitgeschichte. B 17/88, S. 15—26

Es mehren sich die Stimmen, die unsere Wirtschaftsordnung aus ethischen Gründen in Frage stellen.
Kritisiert werden vor allem die „Ergebnisse“ (neue Armut, hohe Arbeitslosigkeit, bedrohliche Umwelt-
verschmutzung) und ihre „Funktionsweise“ (Konkurrenz als Sanktionierung des Egoismus). Es wird
gezeigt, daß das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft aller ethischen Kritik standhalten kann. Die Praxis
ist jedoch verbesserungsfähig — vor allem in der gegenwärtigen Ausprägung.
Die Ausführungen sollen auch deutlich machen, daß die Wirtschaft ein ethisches Fundament (Minimal-
moral) benötigt. Die ethische Kritik muß allerdings die sachliche Analyse einbeziehen, will sie sich nicht
dem Vorwurf der Utopie aussetzen. Der Ökonom darf sich solcher Kritik gegenüber nicht so schnell hinter
sogenannten Sachzwängen verstecken.
Zur Überwindung gegenwärtiger Probleme reichen individualethische Appelle nicht aus; korrespondie-
rende institutioneile Absicherungen sind notwendig. Dies wird anhand einiger gegenwärtiger Problembe-
reiche (Arbeitslosigkeit, Gesundheitswesen, Umweltschutz) aufgezeigt. Keine Gesinnungsethik wird sich
langfristig in „unmoralisch“ konzipierten Institutionen halten können. Aber auch die Institution „Markt“
reicht allein nicht aus; sie bedarf der Erfolgsbedingungen Jenseits von Angebot und Nachfrage“. Sozial-
ethische Voraussetzungen sind notwendig, damit der einzelne Bürger auch gesinnungsethisch gefördert
wird — gesinnungsethische Voraussetzungen sind notwendig, damit die im Grunde genommen immer
ambivalenten institutionellen Regelungen ihren Sinn und Zweck nicht verfehlen.
Für das „Funktionieren“ der Wirtschaft sind also beide Aspekte zu beachten: das Menschengemäße und 
das Sachgemäße! Die für die Wirtschaftspolitik zuständigen Instanzen sind ebenso gefordert wie die für das
Ethos zuständigen. Keiner von beiden kann den anderen Bereich vollständig substituieren.



Werner Meißner/Rainer Markl: Der Staat in der Sozialen Marktwirtschaft der Bundes-
republik Deutschland
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 17/88, S. 27—39

Die im Zuge der Währungsreform 1948 verabschiedeten Gesetze konstituierten ein Wirtschaftssystem, das
in seinen Grundzügen bereits weitgehend dem Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft entsprach. In diesem
Konzept hat der Staat in erster Linie die Aufgabe, für entsprechende marktwirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen zu sorgen. Für die staatliche Sozialpolitik gilt der Grundsatz der Subsidiarität.
Mit dem Stabilitätsgesetz (1967) wurde der Sozialstaat um den Steuerstaat ergänzt, der den Konjunktur-
verlauf stabilisiert und einen hohen Beschäftigungsstand sichern hilft. Nach anfänglichen Erfolgen wurden
Mitte der siebziger Jahre die Schwierigkeiten in der Handhabung des konjunkturpolitischen Instrumenta-
riums immer deutlicher. Mit dem Ende der sozialliberalen Koalition verlor die Stabilitätspolitik an Bedeu-
tung. Reduzierung der Staatstätigkeit durch sozialpolitische Sparmaßnahmen lautete das neue wirtschafts-
politische Programm, das den Boden für eine intensive Diskussion um die zukünftige Ausgestaltung des
Sozialstaats bereitete. Angesichts der demographischen Entwicklung und der langanhaltenden hohen
Arbeitslosigkeit steht die Sozialpolitik heute vor großen Finanzierungsproblemen, und die Sozialstaatskri-
tik hat wieder Konjunktur.
Von rechter und linker Seite werden Reformvorschläge gemacht, die in ihrem Kem darauf hinaus laufen,
das Äquivalenzprinzip und die Lohnbezogenheit der sozialen Sicherung zu ergänzen oder abzubauen.
Beispiele für derartige Konzepte sind das Modell einer negativen Einkommensteuer und die garantierte
Grundsicherung und aufder Einnahmenseite etwa die Einführung eines Wertschöpfungsbeitrags oder einer
Ressourcensteuer. Doch nicht nur die Sozialpolitik, auch die Wirtschaftspolitik selbst steht vor neuen
Aufgaben. Zum einen gewinnt die Forderung nach einer umweltverträglicheren Ausrichtung von Produk-
tion und Konsum — also nach qualitativem Wachstum — zunehmend an Bedeutung. Ein Prozeß, den der
Staat unter anderem durch strengere Umweltschutzauflagen und höhere Abgaben für umweltbelastende
Produktion weiter fördern könnte. Zum anderen gibt es Probleme des Strukturwandels, denen der Staat
durch eine aktive, branchenbezogene Strukturpolitik entgegentreten könnte. Gefordert wird eine „Neue
Industriepolitik“, die nicht nur notleidende alte Branchen — vor allem gegen internationale Konkurenz —
schützen will, sondern sich auch die Förderung zukunftsträchtiger Bereiche zum Ziel gesetzt hat.

Werner Zohlnhöfer: Sozialpolitik — Achillesferse der Sozialen Marktwirtschaft?
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 17/88, S. 40—54

Die Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft versteht sich — sehr verkürzt ausgedrückt — als Synthese aus
Marktwirtschaft und Sozialpolitik. Dabei besitzt die Marktwirtschaft nicht nur den Vorzug, mit den ver-
fassungsrechtlich verankerten Freiheiten des Individuums kompatibel zu sein. Sie ist bei sachgerechter
Rahmensetzung durch den Staat auch durch hohe wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gekennzeichnet. Doch
ist sie von sich aus nicht in der Lage. Forderungen sozialer Sicherheit und sozialer Gerechtigkeit zu genü-
gen. Deshalb wird als Ergänzung der Marktsteuerung eine Politik des sozialen Ausgleichs befürwortet.
Diese Politik soll sich aber nur solcher Maßnahmen bedienen, die den Funktionsbedingungen der Markt-
steuerung Rechnung tragen (Postulat der Markt- oder Systemkonformität), um nachteilige Rückwirkungen
auf die Leistungsfähigkeit der Wettbewerbswirtschaft zu vermeiden.
Im vorliegenden Beitrag wird geprüft, inwieweit die Praxis der Sozialpolitik dem Postulat der Systemkon-
formität entspricht. Als Schwerpunkte der Analyse werden Teile des Systems der sozialen Sicherheit und 
sozialpolitisch motivierte Interventionen auf dem Arbeitsmarkt gewählt. Die kritische Durchleuchtung
dieser Aktionsfelder der Sozialpolitik kommt zu dem Ergebnis, daß bei der Wahl der Maßnahmen den 
Wirkungszusammenhängen eines im wesentlichen dezentral gesteuerten Wirtschaftssystems bisher nicht
die gebotene Beachtung geschenkt wurde. Als Folgen wird nicht nur eine unzureichende Zielwirksamkeit
im Bereich der Sozialpolitik diagnostiziert, sondern auch Unterbeschäftigung und Wachstumsschwäche.
Als Therapie werden systemgerecht konzipierte Regelungen vorgeschlagen, von denen man sich eine
effiziente Berücksichtigung sozialer Belange verspricht.


